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INHALT

Editorial

   Hallo
erstmal!
Das Experiment ist geglückt. Als wir unser erstes Kundenmagazin 

herausgebracht haben, hätten wir nicht mit so vielen positiven 

Rückmeldungen gerechnet. Falls Sie also zu denjenigen gehören, die die 

zweite Ausgabe in den Händen halten: Schön, dass Sie wieder zum Magazin 

gegriffen haben! Falls Sie Erstleser sind: Wir hoffen, es war nicht das 

letzte Mal! Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder viele interessante 

Immobilienthemen für Sie vorbereitet, diesmal mit dem Schwerpunkt 

Vermietung. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 
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INPLACE - was heißt das? 
Es ist nicht immer leicht, das "Ding" beim 

Namen zu nennen. So ging es uns auch bei 

diesem Magazin. Nach langem Hin und Her 

sind wir schließlich auf INPLACE gekom-

men. Es drückt genau das aus, was wir leisten 

möchten: Als Immobilienmakler für Sie "an 

Ort und Stelle zu sein" (so die Übersetzung).

Vermietung 
12 große Irrtümer   10 
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Rechte und Pflichten  42 
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Immobilienmarkt

   Nürnberg in
Bewegung
"Wohnraum wird immer knapper" – diese Schlagzeile kennen wir längst 

nicht mehr nur aus Ballungsgebieten wie Berlin oder München. Auch 

Nürnberg steht vor der großen Wohnraum-Herausforderung. Schließlich 

steigen die Einwohnerzahlen kontinuierlich an und mit der neuen Uni wird 

die Nachfrage nicht weniger. Ganz im Gegenteil. Ein Lösungsansatz ist, 

ungenutzte oder brachliegende Flächen zum Wohnen, Arbeiten und Leben 

umzugestalten. Wir zeigen sechs Beispiele.

Wer häufig mit der Linie 4 in Rich-

tung Thon unterwegs war, kennt sie 

noch: die Straßenbahnwendeschleife 

mit dem kleinen Brezn-Stand. Mit der 

Straßenbahnverlängerung in Rich-

tung Norden verlor der Platz viele 

Jahre an Bedeutung. Doch bald dürfte 

Bewegung in die "Neue Mitte Thon" 

kommen: So gibt es bereits einen Ent-

wurf für das Grundstück an der Ecke 

Erlanger Straße/Forchheimer Straße, 

der als Sieger aus einem Architekten-

wettbewerb hervorgegangen ist. Der 

Entwurf vom Düsseldorfer Architek-

turbüro RKW Architektur + sieht u.a. 

zwei Bürotürme vor, die den Eingang 

zum neuen Stadtteilplatz in Thon 

bilden. Neben Büro- und Gewerbe-

flächen entsteht auf dem insgesamt 

ca. 5,9 ha großen Areal auch neuer 

Wohnraum. 

 

Nicht nur die "Neue Mitte Thon" 

ist ein Beispiel wie "Lost Places" 

in Nürnberg wiederbelebt werden. 

Auch das AEG-Nordgelände und das 

ehemalige Quelle-Versandzentrum 

werden in den kommenden Jahren 

revitalisiert. Alle Weichen sind ge-

stellt, teilweise wurde schon mit den 

Bauarbeiten begonnen.  
 

Der gemeinsame Nenner 

Heute und in Zukunft bedeutet Woh-

nen nicht einfach nur vier Wände 

und ein Dach. Es bedeutet, in einem 

ansprechenden Umfeld zu leben mit 

ÖPNV-Anbindung, Grünanlagen, 

Nahversorgung, Sport- und Frei-

zeitmöglichkeiten. Vor allem in den 

neuen Stadtquartieren Lichtenreuth 

und Tiefes Feld, in denen Wohnraum 

für tausende Menschen entsteht, wird 

dieses Konzept umgesetzt.  

 

Kurzum: Es tut sich was in Nürnberg 

und die nächsten 5 Jahre dürfte sich 

das Stadtbild noch einmal gewaltig 

verändern. Wir sind gespannt!

Weitere Projekte 

und alle aktuellen 

Entwicklungen 

online unter:  

www.nuernberg.de

NEUE MITTE THON | ENTWURF: RKW ARCHITEKTUR + 

VISUALISIERUNG: PONNIE IMAGES
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"The Q" 

Stadtteil 
Lichtenreuth

 Luitpoldviertel

Stadtquartier  
Tiefes Feld

AEG -  
Nordareal

© OPENSTREETMAP-MITWIRKENDE

Stadtteilplatz  
Neue Mitte 
Thon
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BILD: AURELIS REAL ESTATE 

VISUALISIERUNG: PULSSCHLAG NETWORK GMBH

ENTWURF: RKW ARCHITEKTUR + | VISUALISIERUNG: PONNIE 
IMAGES

AEG-Nordareal  
Die Erfolgsgeschichte des AEG-Geländes 

wird fortgesetzt: Während das Südgelände 

bereits vielseitig u.a. von Kulturschaffenden 

genutzt wird, soll auch das Nordareal eine 

Mischung aus Wohnen, Gewerbe, Bildung 

und Kultur werden. So entsteht hier u.a. der 

neue Technologiecampus (vrs. 2024) der 

TH Nürnberg.

Urbanes 
Wohnen

BILD: ALY ELSAYED / ISABEL MARIA FINKENBERGER 

Tiefes Feld 
Neben 1.200 Wohnungen entstehen im 

neuen Stadtquartier im Südwesten Nürn-

bergs Schulen, Kitas, Sport- und Freizeit-

anlagen. Frühestens 2025 sollen die ersten 

Bewohner einziehen können. Angebunden 

wird das "Tiefe Feld" übrigens über die neue 

U-Bahn-Station Kleinreuth. Sie ist dann die 

schnelle Verbindung in die Innenstadt.

Luitpoldviertel  
Ganz in der Nähe vom Luitpoldhain entsteht 

derzeit auf dem ca. 2,8 ha großen, ehemaligen 

Autohaus-Areal ein neues Wohnviertel mit 

Gastro, Einzelhandel, Kita uvm. Schwerpunkt 

des Konzepts sind die unterschiedlichen 

Wohnformen, u.a. mit Senioren-Wohnungen 

und Micro-Apartments. Der erste Bauab-

schnitt soll 2023 fertiggestellt sein.

Fokus auf 
Familien

Lichtenreuth 
Auf dem ca. 90 ha großen Areal des ehe-

maligen Güterbahnhofs Brunecker Straße 

entsteht unter Federführung der Aurelis Real 

Estate der komplett neue Stadtteil “Licht-

enreuth". Allein im 1. Bauabschnitt wird 

Wohnraum für ca. 4.000 Menschen geschaf-

fen. Zudem errichtet hier der Freistaat Bay-

ern den Campus der neuen TU Nürnberg.  

Neuer  
Stadtteil

Naturnah 
Wohnen

"The Q" 
Das ehemalige Quelle-Versandzentrum 

zwischen Frankenschnellweg und Fürther 

Straße gehört zu den größten leerstehenden 

Gewerbeimmobilien Deutschlands. Das 

unter Denkmalschutz stehende Gebäude 

wird von der GERCHGROUP AG als "The 

Q" zum Wohnen, Arbeiten und Leben um-

gebaut. Baubeginn war im Frühjahr 2021.

Neue Mitte Thon 
Auf dem ca. 5,9 ha großen Gelände im 

Norden Nürnbergs tut sich was: Zumindest 

für das 8.800 m² große Grundstück an der 

Ecke Erlanger/Forchheimer Straße (ehemali-

ge Straßenbahnwendeschleife) gibt es einen 

Entwurf, der die vorhandene Bebauung 

integriert und gleichzeitig mit der Idee eines 

lebendigen Marktplatzes neue Impulse setzt.

Neuer 
Stadtteilplatz

Umbau eines 
Riesens

Wohnen

Park

Schule

Uni

Gastro

Gewerbe

Nahversorgung

Kita

Sportanlagen

Kultur

Geplante 
Nutzung:
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Vermietung

   12 große
Irrtümer
Falsche Vorstellungen oder überholte Auffassungen über die Vermietung 

von Wohnungen sorgen oftmals für Verstimmungen mit den Mietern. Damit 

es gar nicht erst so weit kommt, räumen wir mit den gängigsten Vermie-

tungsfehlern auf. Dabei beziehen wir uns auf die reguläre Vermietung einer 

Wohnung. So gibt es (wie immer im Leben) Ausnahmen und Sonderfälle, 

aber das ist ein anderes Thema...

1. Ich kann einen Schlüssel 
der Wohnung behalten – es 
ist ja meine Immobilie.
Nein! Sie haben die Verpflichtung, 

bei der Wohnungsübergabe sämt-

liche Schlüssel zu übergeben. Sollten 

Sie einen Schlüssel behalten, haben 

die Mieter das Recht die Überga-

be zu fordern. Kommen Sie dieser 

Forderung nicht nach, dürfen die 

Mieter auf Ihre Kosten das Schloss 

austauschen. Sollten Ihnen die Mieter 

freiwillig einen Schlüssel überlassen, 

dürfen Sie die Wohnung trotzdem 

nur nach vorheriger Absprache mit 

Ihren Mietern betreten.

2. Ich kann jederzeit vor-
beikommen und nach dem 
Zustand der Wohnung 
sehen.
Nein! Mit der Übergabe geht das 

Hausrecht auf die Mieter über. Sie 

dürfen Ihre eigene Immobilie dann 

nur noch mit wichtigem Grund und 

im Einzelfall betreten. „Einfach so 

mal nach dem Rechten sehen“ gehört 

gemäß unzähliger Urteile nicht mehr 

zu diesen Gründen. Die Vorbereitung 

einer Modernisierung, die Neuver-

mietung oder die Abwendung von 

akuten Gefahren (wie es so schön 

heißt) jedoch schon, dann aber in 

Rücksprache mit dem Mieter.

 3. Ich kann die Miete so  
erhöhen, wie ich will.
Nein! Hier greift die sogenannte Kap-

pungsgrenze, die einen zu schnellen 

Anstieg der Miete verhindern soll. 

Laut Gesetz heißt es, dass die Miete 

innerhalb von drei Jahren nur um 

maximal 20% steigen darf. Aktuell ist 

diese Regelung in ganz vielen Städ-

ten wie auch in Nürnberg wegen der 

Wohnungsknappheit sogar auf ma-

ximal 15% innerhalb von drei Jahren 

begrenzt.  

Mehr zum Thema 

"Rechte und 

Pflichten" auf 

Seite 42.
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Sie brauchen für die Mieterhöhung 

auch eine geeignete Begründung. Das 

kann z.B. die Neuauflage des Mieten-

spiegels sein, der von der Stadt her-

ausgegeben wurde und eine Anpas-

sung der ortstüblichen 

Miete beinhaltet.

4. Ich kann den 
Mietvertrag 
zeitlich befris-
ten, weil ich die 
Wohnung in zwei 
Jahren verkaufen 
möchte.
Eine Wohnung ohne 

Mieter kann besser 

verkauft werden, da 

dann auch Eigennut-

zer als Käufer in Frage 

kommen. Sie dürfen 

den Mietvertrag aber 

dennoch nicht aus diesem Grund 

zeitlich befristen. Hierfür gibt es nur 

wenig anerkannte Gründe, z.B. die 

geplante Überlassung an Angehörige, 

eine sehr umfassende Sanierung oder 

der geplante Abriss des Hauses. Der 

jeweilige Grund muss im Mietvertrag 

mit angegeben werden und liegt die-

ser zum geplanten Ende noch nicht 

vor, wird der Mietvertrag automa-

tisch in einen unbefristeten Vertrag 

umgewandelt.

5. Die Kosten für die nächs-
te Reparatur teilen wir auf.
Ein Beispiel: Das Waschbecken im 

Bad Ihrer vermieteten Wohnung 

muss ausgetauscht werden und die 

Kosten liegen bei 300€. Das könnten 

Sie doch aufteilen, weil im Mietver-

trag eine Regelung zu Kleinreparatu-

ren steht, oder? Diese sagt aus, dass 

der Mieter bis zu 100 € der Repa-

raturkosten trägt – theoretisch also 

200 € von Ihnen, 100 € vom Mieter. 

Nein, ganz so einfach ist es nicht. 

Kleinreparaturen müssen nur bis 

zum maximal angegebenen Wert vom 

Mieter getragen werden. Übersteigen 

die Kosten diesen Wert auch nur um 

einen Cent, tragen Sie allein die kom-

pletten Kosten. Das ergibt sich aus 

Ihrer Verpflichtung, dem Mieter die 

Wohnung in einem gebrauchsfähigen 

Zustand zu übergeben und in einem 

solchen zu erhalten.

6. Ich kann Hunde- bzw. 
Katzenhaltung in der Woh-
nung verbieten.
Nein! Generell ist das nicht mehr 

möglich. Es muss immer eine Einzel-

fallentscheidung geben. So können 

Sie z.B. die Hundehaltung unter-

sagen, wenn ein Kampfhund in ein 

Mehrfamilienhaus ziehen soll, in dem 

auch Familien mit kleinen Kindern 

leben. Mittlerweile gibt es aber auch 

Urteile, nach denen Sie die einmal 

gegebene Zustimmung widerrufen 

können, wenn die Hausgemeinschaft 

durch den Hund zu sehr gestört 

wird, z.B. durch lautes Bellen (auch 

nachts).

7. Ich mache die Jahres-
abrechnung nicht, weil die 
Mieter Geld zurückbekom-
men würden.
Sie müssen eine Jahresabrechnung er-

stellen – spätestens, wenn die Mieter 

das aktiv von Ihnen einfordern. Die 

Mieter haben ein Recht auf Abrech-

nung der Betriebskosten, sofern diese 

als Vorauszahlung vereinbart wurden 

und nicht als Pauschale. Die Mieter 

können bis zu drei Jahre rückwirkend 

von Ihnen die Abrechnung fordern. 

Sie hingegen können umgekehrt nur 

ein Jahr nach dem Abrechnungszeit-

raum noch eine Nachzahlung geltend 

machen.

8. Ich kann alle Kosten auf 
die Mieter in den Betriebs-
kosten umlegen.
Nein! In der sogenannten Betriebs-

kostenverordnung sind abschließend 

17 Arten von Betriebskosten festge-

legt, die Sie auf den Mieter umlegen 

können. Kreditzinsen, Verwalter-

gebühren und Zufüh-

rung zur Instandhal-

tungsrücklage zählen 

z.B. nicht mit dazu. 

Der letzte dieser dort 

aufgeführten Punkte 

heißt „Sonstiges“, ist 

aber keine Einladung, 

alles Mögliche um-

zulegen. Sollen im 

Rahmen dieses Punk-

tes Kosten umgelegt 

werden, müssen diese 

im Mietvertrag genau 

benannt werden. Es 

muss sich dabei auch 

um Betriebskosten 

handeln, also laufend 

wiederkehrende Kosten, die durch 

die bestimmungsgemäße Nutzung 

des Gebäudes aufkommen (z.B. die 

jährliche Wartung der Rauchabzugs-

anlage im Treppenhaus).

9. Ich bin völlig frei in der 
Festlegung der Miethöhe.
Nein! Sie müssen sich bei der Fest-

legung der Miethöhe an der ortsüb-

lichen Miete orientieren. Diese wird 

entweder über den Mietenspiegel 

der Stadt festgelegt oder Sie ziehen 

drei geeignete Vergleichswohnungen 

heran. Andernfalls laufen Sie Gefahr, 

in den Bereich „strafbare Mietpreis-

überhöhung“ zu geraten.  

In Nürnberg wird 

alle 2 Jahre ein 

neuer Mieten-

spiegel veröffent-

licht. 
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Klingt nach vielen 
Stolpersteinen? 
Wenn Sie auf Nummer Sicher bei Ihrer 

nächsten Vermietung gehen wollen, 

kontaktieren Sie uns. Wir übernehmen die 

Mietersuche für Sie!

Liegen Sie mit Ihrer Miete mehr als 

20% über der Ortsüblichkeit, ver-

stoßen Sie gegen §5 des Wirtschafts-

strafgesetzes. 

 

10. Ich kann den Mietern 
vorschreiben, wie sie die 
Wohnung gestalten.
Nein! Auch wenn Sie der Eigentümer 

der Wohnung sind, sind die Mieter 

die Besitzer und damit Bewohner. Sie 

haben das Hausrecht und sind frei in 

der Gestaltung. Sie können also z.B. 

keine grellen Wandfarben verbieten. 

Sie können aber natürlich am Ende 

der Mietzeit eine Wiederherstellung 

des Zustands verlangen. Der wich-

tige Begriff in dem Zusammenhang 

heißt „erwartungsgemäße Nutzung“. 

Demnach kann der Mieter z.B. auf 

dem Balkon einen Sonnenschirm auf-

stellen oder im Garten Blumen an-

pflanzen. Das können Sie also nicht 

einfach so beeinflussen.

11. Sie dürfen nach dem 
Ende der Mietzeit die 
Kaution für Eventualitäten 
einbehalten.
Die Mieter sind gerade 

ausgezogen, aber Sie 

behalten erstmal die 

Kaution ein. Man 

weiß ja nie, was noch 

aufkommt? Das geht 

natürlich nicht. Bei der 

Rückgabe der Woh-

nung ohne Mängel 

haben die Mieter auch 

einen Anspruch auf die 

Herausgabe der Kauti-

on. Einzige Ausnahme 

kann sein, wenn diese 

in den letzten Jahren 

immer hohe Nachzahlungen bei den 

Betriebskosten hatten und Sie Ihrem 

Geld immer lange und aufwändig 

hinterherlaufen mussten. In diesem 

Fall dürfen Sie aber auch nur den zu 

erwartenden Anteil einbehalten, also 

z.B. den Durchschnitt der Nachfor-

derungen aus den letzten drei Jahren. 

So ist es auch, wenn noch Mängel 

vorhanden sind. Dann erfolgt nur 

eine Teilauszahlung der Kaution und 

die zu erwartenden Kosten dürfen 

einbehalten werden. Wichtig ist dabei 

noch, dass der Mieter in erster Linie 

ein Nachbesserungsrecht hat, also die 

Mängel selbst beseitigen dürfte.

12. Ich kann bei der Suche 
nach einem Mieter fragen, 
was ich will und ausschlie-
ßen, wen ich will. 
Nein! Das Allgemeine Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG) sagt aus, dass 

jeder eine faire Chance bekommen 

muss. So dürfen Menschen beispiels-

weise nicht pauschal aufgrund ihrer 

Herkunft als Mieter ausgeschlossen 

werden.  

Vermieten Sie mehr als 50 Wohnun-

gen darf laut §1 AGG zusätzlich auf-

grund von z.B. Religion, Geschlecht 

oder sexueller Identität keine Be-

nachteiligung stattfinden. Bei Verstoß 

gegen das AGG können Betroffene 

Schadensersatz vom Vermieter for-

dern. 

 

Neben dem muss auch bei priva-

ten Fragen immer eine Abwägung 

aller Interessen stattfinden. Auf der 

einen Seite Ihr Interesse daran, einen 

passenden Mieter zu finden, auf der 

anderen Seite die Privatsphäre der 

Mietinteressenten. Die Frage, ob 

mit intensiv riechenden Gewürzen 

gekocht wird oder ob ein Kinder-

wunsch besteht, geht zum Beispiel 

zu weit. Aber natürlich können Sie 

Fragen zur Bonität oder zur Art des 

Angestelltenverhältnisses stellen.

Weitere Key Facts 

zur Kaution auf 

Seite 44.

MELANIE SENNEFELDER,  

VERTRIEB IMMONÜRNBERG
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   Verkaufen  
oder vermieten?

Immobilienverkauf

Eine berufliche Veränderung, eine 

Trennung oder eine geerbte Woh-

nung von einem entfernten Ver-

wandten – es gibt die unterschied-

lichsten Gründe, die Sie vor die 

große Frage „Verkauf oder Vermie-

tung“ einer Immobilie stellen. Wir 

helfen bei der Antwort. 

 

Wohnung geerbt – und 
jetzt? 

Im Erbfall wird die Entscheidung 

über Verkauf oder Vermietung häufig 

nicht allein, sondern in einer Erben-

gemeinschaft getroffen. Eine Vermie-

tung ist in diesem Fall eher unüblich, 

da es sehr viel Aufwand wäre, monat-

liche Kosten aufzuteilen und sich z.B. 

mit der Frage zu beschäftigen, wann 

wie viel für Renovierungen in die 

Wohnung investiert wird oder wer 

bei der Mietabwicklung (Mietersu-

cher, Betriebskostenabrechnung etc.) 

den sprichwörtlichen Hut aufhat. 

 

Wahrscheinlicher als die Vermie-

tung einer geerbten Wohnung ist 

der Verkauf. Hierbei kommt es vor, 

dass einer der Erben die Wohnung 

übernehmen möchte und die übrigen 

Erben ausbezahlt. Wichtig ist: Um 

Streitigkeiten innerhalb der Familie 

vorzubeugen, lohnt es sich, einen 

neutralen Gutachter bzw. erfahrenen 

Makler mit einer Immobilienbewer-

tung zu beauftragen. Das setzt den 

Verkauf auf eine solide Basis, da Sie 

Sicherheit beim Verkaufspreis haben 

– unabhängig davon, ob die Woh-

nung innerhalb der Familie oder an 

einen Außenstehenden verkauft wird. 

 

"Scheidungskind" Eigen-
tumswohnung
Wie beim Erbfall besteht nach einer 

Trennung die Herausforderung, dass 

Sie in der Regel nicht allein sondern 

mit Ihrem Ex-Partner zusammen 

entscheiden, wie es mit der Wohnung 

weitergeht. Höchstwahrscheinlich ist 

die Vermietung, als die denkbar kom-

plizierteste Lösung, keine Option. 

Entweder löst einer der Partner die 

Wohnung vom anderen ab (wenn die 

Bank beim Kredit mitspielt) oder die 

Entscheidung zum Verkauf fällt. Auch 

hier ist es ratsam, einen Makler ein-

zubeziehen. Nicht nur, um den Wert 

der Wohnung zu ermitteln, sondern 

auch, um Ihnen Zeit und Nerven 

beim Verkauf zu sparen. Die werden 

Sie an anderer Stelle gut brauchen 

können.
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Kleine Entscheidungshilfe 

Sie sehen schon, dass viele Faktoren 

für oder gegen den Verkauf mit hin-

einspielen – von einer emotionalen 

Bindung an die Wohnung ganz abge-

sehen. Wozu tendieren Sie – machen 

Sie den Check!

Noch immer unsicher? 
Gerne "spielen" wir Ihnen die beiden 

Szenarien Verkauf oder Vermietung einmal 

durch. Damit wissen Sie, was Ihre Wohnung 

überhaupt wert wäre bzw. was Sie monatlich 

an Miete einnehmen könnten. Kontaktieren 

Sie uns – kostenfrei und unverbindlich!

Sie müssten an die Bank eine sehr hohe 

Vorfälligkeitsentschädigung bei einem Ver-

kauf zahlen.

Verkauf

Vermietung

ja

nein

nein

Die monatlichen Mieteinnahmen decken 

die Kreditraten gut ab und Ihnen entsteht 

kein hoher zusätzlicher finanzieller Auf-

wand.

Sie wissen schon, wie Sie den Verkaufserlös 

wieder investieren.

Sie scheuen den Aufwand bei einer Ver-

mietung.

Sie planen die Anschaffung einer Immobi-

lie als Kapitalanlage z.B. zur Aufbesserung 

der Rente.

Sie könnten den Erlös des Verkaufs sinnvoll 

an anderer Stelle investieren.

Sie haben noch Bezug zu dem Ort, in dem 

sich die Immobilie befindet.

Sie müssten hohe Steuern bei einem Ver-

kauf zahlen.

Die Marktlage ist gerade für einen Ver-

kauf günstig.

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

ja

nein

Stellen Sie sich 3 Fragen
Während bei einem Erbe oder einer 

Trennung tendenziell eher verkauft 

wird, ist es andernfalls schon schwie-

riger, eine Entscheidung zu treffen. 

Diese drei Fragen können dabei 

helfen: 

 

1. Sind Sie bereit, den Aufwand der 

Vermietung auf sich zu nehmen?

Obwohl der Verkauf einer Woh-

nung wesentlich komplexer als eine 

Vermietung ist, so ist der Ablauf bei 

der Mieter- bzw. Käufersuche doch 

ähnlich: Informationen zusammen-

stellen, Anzeigen schalten, Besichti-

gungen durchführen, ein "Ja" für die 

Wohnung bekommen und Verträge 

unterzeichnen. Während der Prozess 

beim Verkauf an der Stelle endet, 

geht es bei einer Vermietung wei-

ter – mit jährlichen Abrechnungen, 

Eigentümerversammlungen und 

„Problemanrufen“ des Mieters. Auch 

Mieterwechsel sollten Sie einplanen 

– vielleicht haben Sie Glück und der 

erste Mieter bleibt lange, vielleicht 

haben Sie Pech und alle zwei Jahre 

geht die Suche von vorne los. Auf der 

Haben-Seite stehen die monatlichen 

Mieteinnahmen und die Eigentums-

wohnung als sichere Geldanlage.  

 

2. Was ist rentabler?

Hier kommt es auf die Marktlage und 

Ihre Motive an. Sind die Nachfrage 

und das Preisniveau aktuell hoch, 

kann sich der Verkauf lohnen – vor 

allem, wenn Sie mit dem Verkaufs-

erlös andere Pläne haben. Gleiches 

gilt für die Vermietung: Können 

Sie mit guten monatlichen Mietein-

nahmen rechnen, kann das ebenfalls 

ein Weg sein – insbesondere, wenn 

Ihnen die Wohnung als Altersvorsor-

ge dienen soll. Für die zu erwartende 

Miete können Sie Vergleichsangebote 

nutzen oder (falls vorhanden) den 

Mietenspiegel der Stadt. Wichtig: 

Beachten Sie dabei, dass Sie nicht 

alle Kosten auf den Mieter umlegen 

können. So lasten z.B. die Verwalter-

gebühren und die Zuführung zur 

Instandhaltungsrücklage auf Ihren 

Schultern. 

 

3. Macht ein Verkauf zum jetzigen 

Zeitpunkt wirtschaftlich Sinn?

Vielleicht werden hohe Steuern 

auf einen Gewinn (Spekulations-

steuer) beim Verkauf fällig, weil Sie 

noch nicht lange genug selbst in der 

Wohnung gewohnt haben bzw. diese 

noch nicht so lange besitzen (weniger 

als 10 Jahre)? Vielleicht verlangt die 

Bank für die vorzeitige Ablösung des 

Darlehens eine hohe Vorfälligkeits-

entschädigung? Das sind zwei nicht 

zu vernachlässigende Faktoren, die 

Ihnen die Entscheidung abnehmen 

könnten. Wenn Sie mit diesen Kosten 

„ins Minus rutschen“, also am Ende 

weniger herausbekommen, als Sie 

selbst für die Wohnung bezahlt haben 

(inkl. Anschaffungsnebenkosten), ist 

eine Vermietung sinnvoller. Schließ-

lich können Sie die Wohnung dann 

zu einem späteren Zeitpunkt immer 

noch verkaufen.
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Theorie und Praxis 
Unsere Beispiele zeigen die Unterschiede 

zwischen Computer, unseren Berech-

nungen und dem tatsächlichen Verkaufs-

preis sehr gut auf.  Deutlich wird, mit uns 

konnten die Eigentümer mehr aus Ihrem 

Verkauf herausholen als der Computer 

vorab ermittelt hat. Der Griff zum Telefon 

hatte sich also gelohnt – kontaktieren Sie 

uns für eine kostenfreie und unverbind-

liche Immobilienbewertung!

   Computer  
vs. Makler

Der erste Schritt beim anstehenden 

Immobilienverkauf ist die Frage: 

"Was bekomme ich für mein Haus 

bzw. meine Wohnung?". Um das zu 

beantworten, greifen immer mehr 

Eigentümer auf Online-Bewertungen 

zurück. Doch die Computeranalysen 

liefern nicht immer die ganze Wahr-

heit – und das kann Sie Geld kosten.

 
Online-Bewertung schön, 
aber auch gut? 

Grundsätzlich liefern Online-Be-

wertungen eine erste Orientierung 

für den Verkaufspreis. Die Daten be-

ruhen auf vergleichbaren Verkäufen 

der letzten 24 Monate 

und geben damit einen 

guten Überblick, wel-

che Immobilien für wie 

viel verkauft worden 

sind. Der Haken: Jede 

Immobilie ist anders. 

Natürlich können 

Größe und Zimmer-

zahl übereinstimmen, 

aber Besonderheiten 

werden bei der On-

line-Bewertung außer 

Acht gelassen – und 

die können einen 

großen Preisunterschied ausmachen. 

In die eine, aber auch in die andere 

Richtung. Eine Sauna im Keller? Ein 

Kamin im Wohnzimmer? Ein unein-

sehbarer Garten? Käufer sind bereit, 

für solche Details mehr zu zahlen. 

Andererseits verliert eine Immobilie 

bei einem feuchten Keller oder einer 

veralteten Heizung an Wert.  

 

Wollen Sie also in nächster Zeit mit 

dem Verkauf starten, macht es Sinn, 

einen Makler zu Rate zu ziehen. Er 

liefert Ihnen eine genauere Einschät-

zung – immer auch im Hinblick auf 

die Marktlage.

Online-Bewer-

tung genügt erst 

einmal? Dann 

klicken Sie sich 

auf unsere Web-

seite und erhalten 

Sie in 3 Schritten 

Ihr Ergebnis.

Immobilienbewertung

ONLINE- 
BEWERTUNG

UNSERE EINSCHÄT-
ZUNG (SCHNELLSTER 
VERKAUF BIS MAXIMA-
LER GEWINN)

TATSÄCHLICHER 
VERKAUFSPREIS

REIHENHAUS NÜRNBERG-
KATZWANG

402.000 € 400.000 - 435.000 € 420.000 €

PENTHAUS NÜRNBERG-
HUMMELSTEIN

453.800 € 566.000 - 614.000 € 590.000 €

EIGENTUMSWOHNUNG 
NÜRNBERG-VEILHOF

335.000 € 330.000 - 345.000 € 345.000 €

EIGENTUMSWOHNUNG 
NÜRNBERGER ALTSTADT

168.000 € 185.000 - 200.000 € 200.500 €

EIGENTUMSWOHNUNG 
NÜRNBERG-GAULNHO-
FEN

353.100 € 360.000 - 380.000 € 375.000 €

BEISPIELE COMPUTER VS. MAKLER
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   Richtig
aufgemöbelt!
Wie Homestaging den Immobilienverkauf fördert

Der Kauf einer Immobilie hat ganz viel mit dem Bauchgefühl zu tun. Wie 

ist der erste Eindruck, wenn ich durch die Tür gehe? Kann ich mir vorstel-

len, hier zu leben? Daher ist es wichtig, dass sich Häuser oder Wohnungen 

zu Besichtigungsterminen im besten Licht präsentieren. Doch gerade das 

ist nicht immer einfach, wenn außer ein paar Glühbirnenfassungen nichts 

in der Immobilie ist. Und da kommt Homestaging ins Spiel. 

Beim Homestaging wird leeren Räu-

men mit Hilfe von Möbeln, Lampen 

und Accessoires Leben eingehaucht. 

So wird ein Wohngefühl erzeugt und 

letztlich der Verkauf der Immobilie 

begünstigt. In den USA wird dieser 

Ansatz bereits 

seit den 70er-Jah-

ren gefahren. In 

Deutschland ist 

Homestaging da-

gegen noch recht 

jung. Wir nutzen es seit letztem Jahr 

für unseren Immobilienvertrieb – 

und sowohl Verkäufer als auch Käufer 

sind davon begeistert.  

 
Ist Homestaging nur was 
fürs Auge? 

Möbel machen einen Raum nicht nur 

lebendiger, sondern helfen Kauf-

interessenten, Raumgrößen besser 

abzuschätzen. Wer hat sich bei einer 

Besichtigung nicht schon einmal 

gefragt "Passt meine Couch über-

haupt ins Wohnzimmer?" oder "Wo 

soll der große Esstisch hin?". Leere 

Räume erscheinen oft kleiner als sie 

in Wirklichkeit sind. Homestaging 

unterstützt also da, wo die Vorstel-

lungskraft aufhört.    

 

Was ist mit bewohnten  
Immobilien? 

Das Homestaging leerer oder unbe-

wohnter Immobilien ist gut machbar. 

Etwas schwerer wird es da schon, 

wenn die Wohnung oder das Haus 

noch bewohnt ist. 

Schließlich kann 

es einige Zeit dau-

ern, bis ein Käufer 

gefunden ist. Wer 

möchte da schon 

auf persönliche Gegenstände verzich-

ten oder – wie an Weihnachten mit 

Schwiegermutters geschenkter Vase 

– regelmäßig die Homestaging- 

Accessoires aus dem Keller holen, 

wenn neue Kaufinteressenten kom-

men.  

 

In dem Fall können bereits kleine 

Veränderungen vor einer Besichti-

gung Wunder wirken. Geöffnete Ja-

lousien und Vorhänge. Lichter, die in 

allen Räumen brennen. Aufgeschüt-

telte Couchkissen. Ein aufgeräumtes 

Kinderzimmer oder eine Küche, in 

der Geschirr, Kochutensilien und Co. 

im Schrank verschwunden sind. Auch 

Sitzauflagen auf den Terrassenmöbeln 

tragen zur Wohlfühlatmosphäre bei.   

 

*Zitat Verkäufer, 

Eigentumswoh-

nung in Nürnberg

"Wow, da könnte man ja 
gleich einziehen. Die Woh-
nung wurde optimal aufge-

wertet."*
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 8

 9

 10

Steht der Umzug kurz bevor, sollten 

persönliche Gegenstände, Familien-

fotos, Kinderkunst am Kühlschrank 

und Töpferarbeiten außerdem mit 

als erstes im Umzugskarton ver-

schwinden. Die kleinen und größeren 

Handgriffe können wahre Wunder 

bewirken – es muss nicht immer das 

Komplettpaket sein.  

Kniffe beim Homestaging
Im Prinzip ist es wie bei einem Be-

such im schwedischen Möbelhaus: 

Beim Homestaging werden Wohn-

zimmer, Küche und Co. perfekt in 

Szene gesetzt. Eine Couch funktio-

niert nicht ohne gemütliche Kissen, 

ein Esstisch nicht ohne Platzsets und 

Geschirr. Es geht darum, Lebens-

situationen darzustellen, damit der 

Wunsch "Hier will ich wohnen!" bei 

den Kaufinteressenten aufkommt. 

Lassen Sie uns das an einigen unserer 

Beispiele erklären: 

 

Bild 1-3: Hier kommt Sonntagmor-

gen-Stimmung auf: Entspannt im 

Bett liegen und dabei eine Tasse Kaf-

fee trinken. Die Kaffeebohnen duften, 

sodass beim Betreten des Schlafzim-

mers ein leichter Kaffeegeruch in der 

Luft liegt. 

 

Bild 4: Auch im Badezimmer erwe-

cken Details wie Duftkerzen die Lust 

auf ein Schaumbad nach Feierabend.  

 

Bild 5-7: Ein Essplatz wirkt einla-

dender, wenn der Tisch eingedeckt 

ist, inklusive Blumen, Servietten und 

Kerzen. Bleibt nur noch die Frage: 

Wer ist heute mit kochen dran? 

 

Bild 8-10: Hier mal ein Vergleich zwi-

schen leerem Raum und eingerichte-

tem Wohnbereich. Letzterer strahlt 

gleich viel mehr Gemütlichkeit aus. 

Was kostet mich das  
Homestaging?
Die gute Nachricht ist: Bei uns ist das 

Homestaging in der Maklerdienstleis-

tung enthalten. Immer dann, wenn 

es sinnvoll ist, eine Wohnung oder 

ein Haus mit unseren Möbeln aus-

zustatten, tun wir das auch. Schließ-

lich geht es darum, Ihre Immobilie 

zeitnah und zu einem guten Preis zu 

verkaufen – und um das zu erreichen, 

schöpfen wir all unsere Möglichkei-

ten aus. 

 2

 1  3

 4

 5

 6

 7



26 27www.immonuernberg.de INPLACE - Immobilienmagazin

 1

 2

 3

 4

 5

Plan B: Virtuelles Home-
staging 

Versetzen wir uns in ein Reihenhaus 

aus den 70er-Jahren: Im Wohnzim-

mer begrüßt eine Eiche-Rustikal-

Wohnwand die Kaufinteressenten 

und im Bad lachen schon die Ret-

ro-Fliesen in Knallrosa. In diesem 

Fall braucht es viel Fantasie, sich das 

eigene Zuhause vorzustellen. Da hilft 

es kaum, ein paar Kissen zu drapieren 

oder neue Handtücher hinzuhängen. 

Hierfür nutzen wir virtuelles Homes-

taging. 

 

Wie funktioniert das? Auf Grundlage 

eines einfachen Fotos wird der Raum 

am Computer umgestaltet. Das reicht 

von der Möblierung bis zur virtuellen 

Sanierung von Wänden und Böden. 

Ganz egal, welcher Raum, ob noch 

alte Möbel darin stehen oder die 

Tapete von den Wänden hängt. Alles 

ist möglich und kann nach Belieben 

eingerichtet werden. 

Wir lassen solche Bilder (sogenannte 

Visualisierungen) immer dann erstel-

len, wenn wir das Gefühl haben, dass 

ein kleiner Blick in die Zukunft Sinn 

macht – und vor allem, wenn die Im-

mobilie noch bewohnt wird bzw. sich 

im unausgebauten Zustand befindet. 

Links sehen Sie ein paar Beispiele: 

Bild 1: Zeigt die Küche einer sanier-

ten Wohnung – obwohl die Küche 

modern gefliest ist, gibt die zusätzlich 

visualisierte Einbauküche eine erste 

Einrichtungsidee. 

Bild 2: Ein gutes Beispiel, wenn es um 

die Raumgröße geht. Beim Blick ins 

Wohnzimmer wirkt erst einmal alles 

recht eng – platziert man aber Couch, 

Sideboard und Esstisch, zeigt sich 

schnell die wahre Raumgröße des 

Wohnzimmers. 

 

Bild 3: Geschmäcker sind verschie-

den, daher kann schon ein anderer 

Einrichtungsstil das Interesse auf 

die Immobilie steigern. Raus mit der 

braunen Anbauwand und rein mit 

dem luftigeren Scandi-Look, lautete 

die Devise bei dieser Visualisierung. 

 

Bild 4: Besonders viel Vorstellungs-

kraft braucht es, wenn – wie in die-

sem Beispiel – die Räume noch gar 

nicht richtig existieren. Dieser Dach-

boden bietet Käufern noch einiges an 

Ausbaupotenzial – und das wird auf 

der Visualisierung deutlich.

Bild 5: Eine Perspektive, aber ein 

ganz großer Unterschied. Was neue 

Türen und ein moderner Einrich-

tungsstil am Gesamtbild verändern 

kann, zeigt dieses Vorher-nachher. 

 

Unterm Strich geht es beim (vir-

tuellen) Homestaging darum, sich 

gedanklich nicht zu sehr am Ist-Zu-

stand festzuhalten, sondern zu erken-

nen, dass vieles möglich ist. 
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Suchkunde werden 
Sie suchen nach einer Eigentumswohnung 

in Nürnberg, Fürth, Erlangen oder in der 

Region? Dann setzen Sie sich doch gleich 

auf unsere Suchkundenliste unter:  

www.immonuernberg.de

   6 wichtige  
Unterlagen

Lage, Preis, Größe und Schnitt soll-

ten im ersten Schritt passen, wenn 

Sie auf der Suche nach einer Eigen-

tumswohnung sind. Schritt zwei ist 

dann der Blick in die Unterlagen. 

Denn die verraten noch einmal viel 

über wichtige Themen wie Instand-

haltung, geplante Sanierungen und 

Kosten insgesamt. Wir sagen Ihnen, 

welche 6 Unterlagen Sie vor dem 

Kauf einer Wohnung unbedingt 

prüfen sollten – und warum. 
 
Energieausweis 

Der Energieausweis gibt u.a. Aus-

kunft über Art und Alter der Heizung 

und mit dem Energie-

kennwert lässt sich 

ableiten, ob die Kosten 

fürs Heizen eher hoch 

oder niedrig sein 

werden. 

 
Wirtschaftsplan 

Er enthält das Haus-

geld, in dem die 

monatlichen Kosten 

für z.B. Hausmeister, 

Müllentsorgung und 

Instandhaltung auf-

geschlüsselt sind. 

 

Überblick Sanierungs-
maßnahmen 
Der ist wichtig, um einschätzen zu 

können, welche Maßnahmen früher 

oder später auf Sie zukommen könn-

ten. Das kann sowohl die Wohnung 

(Elektrik, Sanitär, Fußböden etc.) als 

auch das Gemeinschaftseigentum 

(Fenster, Fassade, Dach etc.) betref-

fen. Ein Makler bzw. beim Privat-

verkauf der bisherige Eigentümer 

sollte Ihnen hierzu Auskunft geben 

können. Anstehende Maßnahmen am 

Gemeinschaftseigentum finden Sie 

außerdem in der Beschlusssammlung. 

Alle Unterlagen 

sollte Ihnen übri-

gens der Makler 

bzw. Eigentümer 

zur Verfügung 

stellen können. Er 

erhält sie wie-

derum von der 

jeweiligen Haus-

verwaltung.

Instandhaltungsrücklage 

Gibt Aufschluss darüber, was die 

Eigentümer für Reparaturen und 

Sanierungen am Gemeinschaftseigen-

tum angespart haben. Wenn größere 

Maßnahmen wie z.B. ein neues Dach 

anstehen, sollte die Instandhaltungs-

rücklage entsprechend hoch sein.

 
Beschlusssammlung 

Das ist die Zusammenfassung der 

Protokolle aller Eigentümerversamm-

lungen und gibt daher einen sehr 

guten Einblick in die Themen, die die 

Gemeinschaft beschäftigen wie Nach-

barschaftsstreitigkeiten oder geplante 

Umbaumaßnahmen im Haus. 

 

Teilungserklärung 

Sie enthält z.B. die Zuteilung der Kel-

lerräume oder Stellplätze. Meistens 

ist in dieser auch die Gemeinschafts-

ordnung enthalten, die die grundsätz-

lichen Regeln für den Umgang mit-

einander im Haus aufstellt, z.B. die 

Erlaubnis für kleinere Umbauten wie 

Markisen oder die Wohnung auch als 

Büro nutzen zu dürfen.  

 

Wenn das Gesamtpaket passt, steht 

einem Kauf eigentlich nichts im Weg. 

Wichtig ist nur, dass auch das Bauch-

gefühl stimmt. Denn das hat neben 

den reinen Zahlen oft ein wichtiges 

Mitspracherecht.

Immobilienkauf

TINA EBERMANN, MARKETING | 

GESCHÄFTSFÜHRERIN IMMONÜRNBERG
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Vermietung

   Airbnb, HC24
und Co.
Ob übers Wochenende oder für mehrere Jahre, ob unmöbliert oder von A 

bis Z mit allem ausgestattet – in größeren Städten wie Nürnberg ist es ganz 

normal, dass die Wohnraumvermietung unterschiedliche Formen annimmt. 

Schließlich treffen hier verschiedene Menschen aufeinander: Diejenigen, die 

in der Stadt sesshaft sind, Expats, die nur für eine bestimmte Zeit hier leben 

und Touristen, die kurz Halt zum Sightseeing machen. Wer also eine Woh-

nung vermietet, hat verschiedene Optionen, wie er das Thema angeht. Welche 

das sind und was es für Vor- und Nachteile gibt, verraten wir jetzt.

Klassische Vermietung 

Wir starten den Vergleich mit der 

gängigsten Form der Vermietung. Sie 

zielt auf eine langfristige Vermietung 

(unbefristeter Mietvertrag) einer 

i.d.R. unmöblierten Wohnung ab. Die 

Mieter werden entweder vom Eigen-

tümer der Wohnung oder mit Hilfe 

eines Maklers (provisionspflichtig) 

gesucht. Vorteile: Ein großes Plus ist 

der relativ geringe Zeitaufwand (u.a. 

Mietersuche, jährliche Betriebskos-

tenabrechnung), der bei einer lang-

fristigen Vermietung anfällt. Auch 

das Leerstandsrisiko ist in größeren 

Städten wie Nürnberg minimal. Aus-

gaben für zusätzliche Ausstattung 

fallen keine an, maximal für eine 

Einbauküche. Nachteile: Der Mieten-

spiegel bzw. die Ortsüblichkeit lässt 

wenig(er) Spielraum bei der Miethö-

he. Auch die Pflichten des Vermieters 

sind wesentlich umfangreicher als bei 

zeitlich begrenzten Vermietungen.   

Möblierte und befristete 
Vermietung 

Viele größere Firmen arbeiten mit 

Agenturen wie HC24 zusammen, um 

für Projektmitarbeiter oder Expats, 

die für einen begrenzten Zeitraum 

(i.d.R. 3-24 Monate) in der Region 

tätig sind, eine möblierte Wohnung 

zu finden. Vorteile: Die Mieteinnah-

men liegen meist höher als bei einer 

klassischen Vermietung. Der Ver-

mietungsprozess wird zudem von den 

Agenturen unterstützt bzw. komplett 

übernommen. Als Vermieter haben 

Sie also kaum Aufwand. Nachteile: 

Die Kosten für die Möblierung und 

Ausstattung sollten nicht unterschätzt 

werden – hier muss vom Bett bis zum 

Toaster alles vorhanden sein. Durch 

den häufigeren Mieterwechsel ist 

auch mit höheren Instandhaltungs- 

bzw. Reparaturkosten zu rechnen. 

Auch ein Leerstand der Wohnung 

kann nicht ausgeschlossen werden. 

 

Mehr zum Thema 

"Rechte und 

Pflichten" auf 

Seite 42.
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VERMIETUNGSVERGLEICH (AIRBNB UND HC24 STEHEN STELL-
VERTRETEND FÜR VIELE WEITERE ANBIETER)

Vermietung an Feriengäste 

Die Vermietung einer Wohnung für 

Urlauber ist zwar lukrativ, hält aber 

so einige Stolpersteine bereit. Wie 

bei der zeitlich befristeten Vermie-

tung wird die Wohnung vollständig 

möbliert und ausgestattet. Mehr 

noch: Hier genügen nicht nur die 

Basics, sondern es müssen auch Bett-

wäsche, Handtücher, Seife, Kaffee 

usw. für die Feriengäste vorbereitet 

sein. Die Mietdauer (Tage, maximal 

Wochen) erinnert ein wenig an einen 

Aufenthalt im Hotel. Nur, dass mehr 

Wohnraum zur Verfügung steht – 

und es sich eigentlich um eine private 

Vermietung, kein Gewerbe handelt. 

Und genau da liegt der Knackpunkt. 

Wer regelmäßig vermietet, kann vom 

Finanzamt schnell als Unternehmer 

eingestuft werden und muss Gewer-

besteuer zahlen.  

 

Ein anderer wichtiger Punkt ist das 

Zweckentfremdungsverbot: Bayern 

hat wie viele andere Bundesländer 

auf die Wohnungsengpässe in großen 

Städten reagiert und ein entspre-

chendes Verbot erlassen. Demnach 

darf Wohnraum nur nach vorheriger 

Genehmigung zu anderen Zwecken 

genutzt werden, das schließt u.a. auch 

die Beherbergung von Gästen mit ein, 

die einen Zeitraum von acht Wochen 

im Jahr übersteigt. In Nürnberg und 

Erlangen gibt es ein solches Verbot 

bereits. 

Vorteile: Bei der Vermietung an 

Urlauber sind die Mietpreise losgelöst 

vom Mietenspiegel. Sprich, bei der 

Berechnung der Miethöhe werden 

nicht die Quadratmeterpreise wie 

bei einer klassischen Vermietung 

herangezogen, sondern vergleichbare 

Ferienwohnungen. Die Rendite liegt 

also um einiges höher als bei einer 

normalen Vermietung. Nachteile: 

Neben dem Zweckentfremdungs-

verbot und der Gefahr einer gewerb-

lichen Einstufung gibt es weitere 

Punkte, über die sich Eigentümer im 

Klaren sein sollten. Zunächst einmal 

sind die erstmaligen Kosten für die 

Möblierung und Ausstattung sehr 

hoch. Auch Reparaturen und Neu-

anschaffungen müssen bei einem 

häufigen Mieterwechsel berücksich-

tigt werden. Nicht zu unterschätzen 

ist außerdem der Zeitaufwand: Gäste-

anfragen beantworten, Check-in und 

-out, Reinigung koordinieren usw. All 

das kostet viel Zeit.  

 

Das Leerstandsrisiko ist im Vergleich 

zu den anderen beiden Vermietungs-

formen wesentlich höher, weil die 

Auslastung stark von Ferien- und Sai-

sonzeiten abhängt. Last but not least: 

Die Nachbarn. Ständig wechselnde 

Gesichter im Treppenhaus oder laute 

Partymusik dürfte bei vielen Nach-

barn nur mäßig gut ankommen. 

Insbesondere in kleineren Hausge-

meinschaften kann das zum Problem 

werden. 

Fazit: Unterm Strich sollten sie genau 

abwägen, welche Vermietungsform 

für Sie in Frage kommt. Alle drei 

haben Ihre Vorzüge – vor allem die 

Vermietung an Urlauber wird aber 

durch den gesetzlichen Rahmen stark 

eingeschränkt. Hier kommt es darauf 

an, wo sich Ihre Wohnung befindet.  

Wer Zeit und 

Energie sparen 

möchte, kann für 

die Vermietung 

auf eine Agentur 

zurückgreifen, 

die die komplette 

Abwicklung über-

nimmt. 
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   Mietwohnung 
finden - 10 Tipps

Die Suche nach einer neuen Miet-

wohnung kann mitunter sehr 

frustrierend werden. Entweder die 

Wunschwohnung ist schnell vom 

Markt oder Preis, Lage und/oder 

Ausstattung stimmen nicht mit 

Ihren Vorstellungen überein. Wir 

geben Ihnen aus Maklersicht ein 

paar sehr praktische Tipps mit an 

die Hand, wie Sie Ihre Mietwohnung 

finden. 

 

Die Vorbereitung: Was ist 
mir wichtig und was kann 
ich mir leisten?
Zunächst einmal treffen Sie eine 

persönliche Vorauswahl, bei der Sie 

die Kriterien der Wohnung wie z.B. 

Lage, Zimmerzahl, Balkon usw. für 

sich festlegen. Den größten Einfluss 

auf Ihre Chancen hat dabei die aus-

gewählte maximale Miethöhe.  

 

TIPP 1: Im Idealfall liegt die Warm-

miete bei ca. 1/3 Ihres verfügbaren 

Nettoeinkommens. Bis 40% ist noch 

akzeptabel, mehr sollte es aber nicht 

sein. Schließlich geht es Vermietern 

darum, einen Mieter zu finden, der 

langfristig in der Lage ist, die Miete 

zu begleichen. Wenn Sie sich zu sehr 

„strecken“, kann das Monatsbudget 

selbst bei kleinen Änderungen so 

sehr ins Wanken geraten, dass Sie die 

Miete nicht mehr zahlen können und 

ausziehen müssen.  

 

Die Wohnungssuche: Das 
Gesetz der großen Zahl
Meint nichts anderes als: Die Chance 

auf eine Zusage erhöht sich, wenn Sie 

so viele passende Angebote wie mög-

lich durchforsten. Gehen Sie dabei 

verschiedene Wege: 

 

TIPP 2: Nutzen Sie neben den großen 

Immobilienbörsen (Immowelt und 

Immobilienscout24) auch Portale wie 

Ebay-Kleinanzeigen, meinestadt.de, 

die lokale Zeitung (und Onlinepor-

tale wie immo.nordbayern.de) oder 

IVD24 (Immobilienportal des größten 

Maklerverbandes). Oftmals inserieren 

Eigentümer und Makler ihre Wohnun-

gen auf verschiedenen Wegen. 

 

TIPP 3: Hinterlegen Sie bei den 

großen Immobilienbörsen Immowelt 

und Immobilienscout24 einen Such-

auftrag entsprechend Ihrer Voraus-

wahl. So erhalten Sie neu eingestellte 

Wohnungen sofort als Push- bzw. 

E-Mail-Benachrichtigung auf Ihr 

Handy. Schnelligkeit ist das A und O 

bei der Wohnungssuche, da viele An-

gebote nur wenige Tage oder manch-

mal sogar Stunden online sind.  

 

TIPP 4: Nutzen Sie Social Media bei 

Ihrer Wohnungssuche. In lokalen 

Facebook-Gruppen wie „Wohnungs-

markt in Nürnberg“ suchen viele 

Mieter einen passenden Nachmieter 

für Ihre Wohnung. Hier gibt es un-

zählige Angebote – aber auch Interes-

senten. Seien Sie also schnell!   

 

TIPP 5: Regis-

trieren Sie sich bei 

Maklern vor. Viele 

Makler haben, 

wie wir auch, eine 

Suchkundendaten-

bank. So erhalten Sie neue Angebote 

in der Regel noch vor der Veröffent-

lichung in den Immobilienportalen. 

Diese Chance sollten Sie sich nicht 

entgehen lassen. 

 

Die Anfrage: Besser schrei-
ben, anstatt anrufen
Womit Sie Ihre Chancen erhöhen 

können, ist die Art der Anfrage. Wi-

derstehen Sie Ihrem ersten Impuls, 

sofort beim Anbieter anzurufen (au-

ßer das ist ausdrücklich erwünscht). 

Der Grund: Bei Mietwohnungen 

kommen oftmals sehr schnell, sehr 

viele Anfragen zusammen. Diese 

Flut überrumpelt viele Vermieter. 

Wahrscheinlich wird er beim zehnten 

Anruf auch nicht mehr ans Telefon 

gehen bzw. nicht 

alle Nummern 

zurückrufen. 

 

TIPP 6: Schicken 

Sie daher lieber eine Anfrage. Das 

geht am leichtesten über die Nach-

richtenmanager der Immobilienpor-

tale. Füllen Sie dieses auch vollstän-

dig aus und hinterlegen Sie (wenn 

möglich) ein Profil. Nutzen Sie zu-

dem das Textfeld, um sich kurz vor-

zustellen und nicht nur 

den Standard-Textbau-

stein („Ich interessiere 

mich für Ihr Objekt 

und möchte eine Be-

sichtigung“). Denken 

Sie immer daran, dass 

am anderen Ende auch 

nur ein Mensch sitzt 

und dieser sofort durch 

die kurze Beschreibung 

eine Form der Bindung 

aufnimmt – und er sich 

bei einer Besichtigung 

eher an Sie erinnert. 

 

Schnelligkeit ist das  
A und O bei der 

Wohnungssuche.

Vermietung
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Die Kündigungs-

frist von Miet-

wohnungen 

beträgt normaler-

weise 3 Monate. 

Der Besichtigungstermin: 
Hinterlassen Sie einen  
guten Eindruck
Wenn Sie zu einem Besichtigungs-

termin eingeladen werden, sind zwei 

Dinge wichtig: Ein sympathisches 

Auftreten und eine gute Vorberei-

tung.  

 

TIPP 7: Kommen Sie in jedem Fall 

ordentlich gekleidet und pünktlich 

bzw. sagen Sie rechtzeitig ab. Bei der 

Vermietung geht es darum, einen zu-

verlässigen neuen Mieter zu finden. 

Wenn Sie ohne Absage nicht erschei-

nen, brauchen Sie eigentlich gar nicht 

mehr um einen neuen Termin bitten. 

Gleiches gilt für Interessenten, die 

viel zu spät kommen. Natürlich ist 

das oberflächlich, aber der Eigen-

tümer bzw. Makler hat nur wenige 

Minuten Zeit, sich von den poten-

ziellen neuen Bewohnern ein Bild zu 

machen. Daher muss der berühmte 

erste Eindruck einfach stimmen. 

 

TIPP 8: Wenn Ihnen die Wohnung 

gefällt, sollten Sie auf eine schnelle 

Zusage vorbereitet sein. Schieben 

Sie die Entscheidung nicht tagelang 

auf, sondern schlafen Sie eine Nacht 

drüber (wenn nötig) und melden 

Sie sich dann zurück. In der Regel 

fordern dann alle Vermieter die glei-

chen Unterlagen ab, die Sie zu dem 

Zeitpunkt schon zusammengestellt 

haben sollten: 

 

Mieterselbstauskunft: Viele Makler 

haben ein eigenes Formular, in dem 

die persönlichen Daten gesammelt 

werden. Laden Sie sich dieses – falls 

verfügbar – schon vorab von der 

Homepage herunter und füllen es 

aus. 

 

Gehaltsnachweise: Eigentümer gehen 

so sicher, dass Sie sich die Wohnung 

auch leisten können. Daher sollten 

Sie Kopien der letzten 2-3 Gehaltsab-

rechnungen parat haben. 

 

SCHUFA-Auskunft: Diese wird 

standardmäßig mit abgefordert. Sie 

können eine solche entweder über 

das Online-Portal der Schufa anfor-

dern (dauert kurz) oder ganz bequem 

aus einem der Schufa-

Automaten holen, die 

in vielen Postbank-Fi-

lialen aufgestellt sind 

(vgl. Homepage der 

Postbank). 

 

Eventuell Mietschul-

denfreiheitsbescheini-

gung: Damit bestätigt 

der bisherige Ver-

mieter, dass Sie Ihre 

Miete immer pünkt-

lich gezahlt haben. Bei 

großen Konzernen als 

Vermieter ist das kein 

Problem, einen solchen Auszug aus 

dem Mieterkonto zu erhalten. Bei 

Einzelpersonen als Vermieter können 

Sie eines der unzähligen Formulare 

aus dem Internet nutzen. Wenn Sie 

nicht möchten, dass der Vermieter 

jetzt schon von Ihrer Suche erfährt, 

können Sie alternativ auch versuchen, 

eine eigene Erklärung abzugeben und 

die offizielle Bescheinigung nachzu-

reichen. 

 

TIPP 9: Machen Sie sich die Mühe 

und erstellen Sie ein kurzes Vorstel-

lungsschreiben. Hier „menschelt“ 

es wieder. Stellen Sie sich vor, der 

Vermieter oder Makler hat 10-20 

Besichtigungstermine am Stück. 

Da ist es nur sehr schwer möglich, 

sich an jeden einzelnen Interessen-

ten zu erinnern. Mit einem netten 

Anschreiben (am besten mit Bild) 

erreichen Sie das. In diesem können 

Sie sich nochmal kurz vorstellen und 

ein klein wenig Werbung für sich 

machen.  

 

Attribute, die gern gesehen werden, 

sind u.a. „ruhig“, „zuverlässig“ und 

„handwerklich begabt“. 

 

Die Konditionen: Zeigen 
Sie sich flexibel 
TIPP 10: Kein Vermieter hat beson-

ders große Lust auf Leerstand seiner 

Wohnung. Daher fällt die Entschei-

dung im Zweifelsfall für denjenigen 

Interessenten, der früher einziehen 

kann. Daher sollten Sie eventuell da-

rauf eingestellt sein, auch mal einen 

Monat doppelte Miete (also für Ihre 

bisherige und die künftige Wohnung) 

zu bezahlen. Damit kommen Sie dem 

Vermieter entgegen und schaffen 

sich selbst auch ein klein wenig mehr 

Freiraum für den Umzug.  

 

Am Ende muss man 

aber sagen, dass es 

auch ein klein we-

nig Glückssache ist, 

eine Zusage für die 

Wunschwohnung 

zu bekommen. Aber 

diesem Glück können 

Sie mit unseren zehn 

Expertentipps gehörig 

nachhelfen. Wir drü-

cken Ihnen in jedem 

Fall die Daumen bei 

der nächsten Suche!
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BÜRO-KÜCHE VORHER

Bad- und  Küchenrenovierung

   Fliegender 
Wechsel!
Wer kennt sie nicht: Die typisch rosafarbenen oder grünen Fliesen, die in 

vielen Bädern älterer Häuser heimisch sind. Wer zur Miete wohnt oder 

sich keine teure Badsanierung leisten kann (oder will) muss also entwe-

der damit leben oder sich nach einem Plan B umsehen. Und den gibt es. 

Wir haben selbst vor nicht allzu langer Zeit unser neues Immobilienbüro 

in Nürnberg-St. Johannis bezogen und waren auf der Suche nach einer 

praktikablen Umgestaltungsmöglichkeit für die Fliesen in Küche und 

Bad. Dabei sind wir auf diese 3 Optionen gestoßen!

BÜRO-KÜCHE NACHHER

Option 1: Fliesen einfach 
überkleben 

Eine Lösung, um einen ungeliebten 

Fliesenspiegel zu überdecken sind 

Klebefliesen. Die gibt es in den unter-

schiedlichsten Farben und gängigsten 

Fliesengrößen und werden entweder 

auf Rolle oder Druckbögen zum Ab-

ziehen geliefert. Im Internet gibt es 

unter dem Suchbegriff "Klebefliesen" 

verschiedene Anbieter. Der große 

Vorteil: Die Fliesen können rück-

standslos nach dem Auszug wieder 

abgelöst werden, sodass eine vorheri-

ge Zustimmung des Vermieters nicht 

notwendig ist. In 

der Theorie sind 

die Klebefliesen 

zudem wasser-

dicht.  

 

Für unser Büro 

haben wir uns für diese Variante ent-

schieden – zum einen, weil nur jede 

zweite Wandfliese überklebt werden 

musste (siehe Bilder) und zum ande-

ren, weil wir uns für ein Ornament-

muster entschieden hatten. Das wäre 

mit Option 2 nicht möglich gewesen.  

 

Wichtig beim Aufbringen der Klebe-

fliesen ist eine saubere, leicht an-

gefeuchtete Oberfläche. Das erleich-

tert das Aufkleben erheblich, weil 

dadurch die Klebefliese noch einmal 

umpositioniert werden kann. Mit 

einem trockenen Tuch die etwai-

gen Luftblasen herausstreichen und 

weiter gehts mit der nächsten Fliese. 

Tipp: Ein Cuttermesser ist hilfreich, 

um z.B. Steckdosen auszusparen. 

 

Option 2: Fliesenspiegel 
komplett überstreichen 

Das Überstreichen ist vor allem bei 

größeren Flächen sinnvoll, da das 

Aufkleben und ggf. Zurechtschnei-

den der Klebefliesen sehr viel Zeit in 

Anspruch nehmen kann. Außerdem 

ist das Überstreichen von Fliesen 

insbesondere im Nassbereich von 

Dusche und Wanne die beständigere 

Lösung. Nicht zuletzt, weil man beim 

Reinigen der Fliesen nicht so be-

hutsam vorgehen muss wie bei den 

Klebefliesen.  

 

Wichtig ist, das 

Vorhaben mit dem 

Vermieter abzu-

sprechen, da das 

Überstreichen im 

Gegensatz zum 

Überkleben nicht 

einfach rückgängig gemacht werden 

kann. Zum Überstreichen gibt es spe-

zielle Fliesenlacke im Baumarkt oder 

beim Fachhändler. Dieser wird dann 

mit einer Rolle gleichmäßig auf die 

vorher angerauten und gereinigten 

Fliesen aufgetragen. Wie das Ganze 

genau funktioniert, verraten unzähli-

ge DIY-Anleitungen im Netz. 

Das Überstreichen von 
Fliesen muss mit dem 

Vermieter abgesprochen 
werden.s
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SMOOTH'ISH COLLECTION

TWENTY TWENTY COLLECTION

BLUES COLLECTION

GREENY COLLECTION (FOTOS: CLICK'N TILE)

Mehr Infos zur 

Montage sowie 

Farbmuster zum 

Bestellen unter 

www.clickntile.com.

Option 3: Neue Fliesen mit 
einem Klick 

Was sich vor allem für den Fliesen-

spiegel in der Küche eignet, ist das 

dänische Designprodukt Click'n Tile. 

Dabei handelt es sich um Fliesen aus 

nachhaltigem Kunststoff in aktuell 20 

verschiedenen Farben. Die einzelnen 

Kacheln werden auf einer Monta-

geplatte aufgebracht. Das Ganze 

erinnert ein wenig an ein Kinderspiel 

– aber genau so leicht ist es auch, 

wenn erst einmal die Montageplatte 

an die Wand geklebt wurde. Wichtig 

ist hierfür eine ebene und trockene 

Wand.  

 

Die Montageplatte gibt es in unter-

schiedlichen Größen und kann 

passend zugeschnitten werden. Auch 

Regalbretter oder Hochschränke 

können nachträglich in der Wand 

montiert werden.

 

Im Interview mit Click'n Tile wollten 

wir mehr über das Produkt und vor 

allem über das Thema Nachhaltigkeit 

wissen.  

 

3 Fragen an Click'n Tile 

Wie kam es eigentlich zu der Idee von 

Click'n Tile? 

Click'n Tile: Recycling, Zero Waste 

und ein dynamisches Design bedeu-

ten unserem Gründer Lars Thomsen 

viel. Als er vor ein paar Jahren sein 

Badezimmer renovieren musste, 

stand er vor zwei Herausforderungen: 

Erstens, welche Fliesen wähle ich? 

Die Klassischen, die die nächsten 30 

Jahre überdauern oder aber moderne 

Fliesen, die mir nach 3 Jahren wo-

möglich nicht mehr gefallen? Zwei-

tens produziert der Abriss der alten 

Fliesen viel Abfall, der nicht recycelt 

werden kann. Aus diesem Grund 

entstand die Idee zu Click'n Tile. Für 

Thomsen gab es einfach keine vor-

handene Lösung, die seinen Anforde-

rungen entsprach. 

 

Inwieweit spielt das Thema Nachhal-

tigkeit eine Rolle bei euch? 

Click'n Tile: Es spielt eine sehr 

wichtige Rolle. Click’n Tile wird in 

Dänemark entwickelt und in Polen 

sowie in der Slowakei produziert. Wir 

haben somit keine langen Anfahrts-

wege. Wir haben zudem Zero Waste, 

vermeiden also Abfall, weil sowohl 

die Fliesen als auch die Montage-

platten aus synthetischen und damit 

recyclebaren Fasern hergestellt 

werden. Wenn unsere Kunden Farben 

austauschen oder ein Design verän-

dern möchten, können Sie die alten 

Fliesen zurückschicken und erhalten 

dafür eine Gutschrift auf ihre nächste 

Bestellung. Wir verwenden die alten 

Fliesen dann wieder. 

 

Derzeit gibt es die Fliesen in 10x10 

cm – sind weitere Größen oder auch 

Kollektionen geplant? 

Click'n Tile: Ja, wir werden eine Me-

trofliese auf den Markt bringen, die 

13,33 x 6,66 cm groß ist. Außerdem 

bringen wir unter der neuen Kollek-

tion New Nordic die Farben Kupfer 

und Bronze raus, zwei halbmatte 

Oberflächen, die normalerweise für 

Autos und Flugzeuge verwendet 

werden.

Wir dürfen also gespannt sein – vielen 

Dank für das Interview!

CLICK'N TILE
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   Rechte +  
Pflichten

Für ein gutes Miteinander von Ver-

mieter und Mieter gibt es ein paar 

einfache Grundregeln. Eine davon 

ist: Der Vermieter überlässt dem 

Mieter eine gut nutzbare Mietsache 

(z.B. Wohnung), dafür erhält er 

eine monatliche Miete. Eine andere 

Regel ist, dass alle Schlüssel dem 

Mieter übergeben und nicht ohne 

sein Wissen zurückbehalten werden 

dürfen. Gleichzeitig hat der Vermie-

ter ein Recht darauf, die Wohnung 

aus bestimmten Gründen und mit 

vorheriger Abstimmung zu betreten. 

In vielen Fällen gehen also mit den 

Pflichten als (Ver-) Mieter auch be-

stimmte Rechte einher. Hier mal drei 

wesentliche Punkte:    

 
Eine Wohnung ist zum 
Wohnen da. 
Daher darf ein Mieter Möbel hin-

einstellen, Vorhänge anbringen und 

auch Bilder aufhängen, um es sich 

gemütlich zu machen. Der Vermieter 

muss also dulden, dass dafür Nägel 

oder Dübel in die Wände geschlagen 

werden. Wenn es im Mietvertrag eine 

gültige Klausel zum Thema Schön-

heitsreparaturen gibt, muss der Mie-

ter seine eigenen Gebrauchsspuren 

ohnehin wieder beseitigen. Schön-

heitsreparaturen können dabei entwe-

der im laufenden Mietverhältnis oder 

gesammelt am Ende durchgeführt 

werden. Gleiches gilt für Kleinrepa-

raturen (meist im Bereich um die 100 

€), zu denen sich der Mieter im Miet-

vertrag verpflichten kann.

 
Die Wohnung muss nutzbar 
sein. 
Entfernt der Vermieter bspw. bei 

einem Mieterwechsel die alten Tep-

pichböden, muss er vor dem Einzug 

des neuen Mieters entweder neue 

Fußbodenbeläge verlegen oder indi-

viduell mit dem Mieter vereinbaren, 

dass er das übernimmt. Als Ausgleich 

kommt er ihm z.B. bei den ersten 

Monatsmieten entgegen. Der passen-

de Zustand muss auch während der 

Mietdauer erhalten werden. Geht z.B. 

das Waschbecken im Bad kaputt, ist 

die Nutzbarkeit der Wohnung ein-

geschränkt. Trägt der Mieter daran 

die Schuld, muss er es zahlen. Ist das 

Waschbecken aber aus Altersgründen 

kaputt gegangen, trifft es den Ver-

mieter. 

 

Im Allgemeinen hat der Mieter eine 

Obhutspflicht. Da er selbst in der 

Wohnung lebt, hat er den besseren 

Vermietung

Überblick über den Zustand. Daher 

muss der Mieter dem Vermieter sofort 

mitteilen, wenn irgendein Mangel auf-

tritt, der behoben werden muss. 

 

In dem Zusammenhang hat der Mieter 

das Recht, die Miethöhe zu mindern, 

wenn er die Wohnung nicht vertrags-

gemäß nutzen kann. Mietminderungen 

sind ein ganz eigenes Thema, aber 

hier die kurze Zusammenfassung: Der 

Mangel muss während der Mietzeit 

auftreten und darf nicht schon vorher 

bekannt sein. In erster Linie hat der 

Vermieter das Recht auf Nachbesse-

rung, also den Mangel zu beseitigen. 

Macht er das nicht, kann der Mieter 

die Miete angemessen kürzen. Was an-

gemessen ist, gibt dabei die sogenannte 

„Hamburger Tabelle“ als Anhalt vor. 

Eine nicht funktionierende Heizung 

wird dabei im Winter z.B. anders 

gewertet als eine defekte Heizung im 

Sommer. 

 

Kosten können umgelegt 
werden. 
Wer Eigentümer einer Wohnung ist, 

trägt auch die Kosten. Jedoch können 

alle Kosten, die den Mieter direkt be-

treffen, abgerechnet werden. Das ist 

dann die Betriebskostenvorauszahlung, 

die der Mieter jeden Monat zusätzlich 

zur Kaltmiete leistet. Welche Kosten 

weitergereicht werden dürfen, ist in 

der Betriebskostenverordnung fest-

gelegt. Werden die Betriebskosten als 

Vorauszahlung vom Mieter gezahlt, 

muss der Vermieter darüber eine Ab-

rechnung erstellen und dem Mieter zu 

viel bezahlte Beiträge zurückerstatten.
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   3 Key Facts 
Mietkaution

Mieter suchen, Vertrag unterschrei-

ben, Mietkaution erhalten und 

Schlüssel übergeben: So läuft die 

Anmietung von Wohnimmobilien in 

der Theorie ab. Doch ganz so einfach 

ist es nicht (immer) – vor allem im 

Schadensfall. 

 

Fakt 1: Wie hoch ist die 
Mietkaution? 

Grundsätzlich gilt: Die Mietsicher-

heit (Kaution) darf höchstens das 

Dreifache der monatlichen Kaltmiete 

betragen. Der Mieter kann sich dabei 

aussuchen, wie er 

die Sicherheit leis-

tet, z.B. durch die 

Verpfändung eines 

Sparbuches, ein 

spezielles Miet-

kautionskonto oder eine Kautions-

bürgschaft/-versicherung. 

 

Fakt 2: Wofür ist die Miet-
kaution da?
Die Mietkaution dient der Aufrech-

nung von Schäden, die der Mieter 

verursacht hat. Im ersten Schritt hat 

der Mieter aber immer die Chance, 

den Schaden selbst zu beseitigen. Nur 

wenn er dieser Aufforderung nicht 

nachkommt, erfolgt der Rückgriff 

auf die Kaution. Ebenso kann die 

Mietsicherheit bei nicht gezahlter 

Miete bzw. Nebenkosten aufgerechnet 

werden. Wichtig: Wird während der 

Mietzeit Geld aus der hinterlegten 

Kaution z.B. zur Behebung eines 

Schadens genommen, hat der Ver-

mieter Anspruch darauf, dass der 

Mieter die Kaution wieder "auffüllt". 

 

Fakt 3: Was passiert am 
Ende mit der Mietkaution?
Nach der Rückgabe der Mietsache hat 

der Mieter einen Anspruch auf die 

Rückzahlung der 

Mietkaution. Der 

Vermieter muss 

dem zeitnah nach-

kommen – es sei 

denn, es bestehen 

noch offene Forderungen. Häufigster 

Diskussionspunkt bei der Rückgabe: 

Der Einbehalt für die meist noch aus-

stehende Nebenkostenabrechnung. 

Hier darf, wenn überhaupt, nur der 

Teil der zu erwartenden Nachzahlung 

einbehalten werden. Nicht die kom-

plette Kaution. Ein Einbehalt ist auch 

nur zulässig, wenn man als Vermieter 

erwarten muss, dass der Mieter (aus 

der Erfahrung heraus) eine Nachzah-

lung nicht zeitnah leistet.

Der Mieter hat einen 
Anspruch auf die 

Rückzahlung. Aber es  
gibt Ausnahmen.

Vermietung
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   Neubau vs. 
Bestand

Beim Kauf einer Immobilie stellen 

sich viele Suchende anfangs die 

Frage: Neubau oder Bestandsim-

mobilie? Eines gleich vorneweg: Es 

gibt kein richtig oder falsch, da es 

sich um eine reine Philosophiefrage 

handelt. Wir zeigen lediglich die 

Unterschiede auf und geben Ihnen 

eine Checkliste mit an die Hand, die 

die Entscheidung erleichtern kann.

Zum Verständnis für unsere Gegen-

überstellung: Als Neubau bezeichnen 

wir alle Immobilien, die bislang nur 

auf dem Plan existieren, sich aktuell 

im Bau befinden oder in den letzten 5 

Jahren fertiggestellt worden sind. Zu 

Bestandsimmobilien zählen wir dage-

gen Wohnungen oder Häuser älterer 

Baujahre. Sie weisen in Ausstattung 

(z.B. kein Aufzug, hohe Duschbecken, 

Durchlauferhitzer) und Energieeffi-

zienz einen deutlichen Kontrast auf 

– und sind in vielen Fällen renovie-

rungsbedürftig. 

 

Zeit bis zum Einzug  

Abhängig vom Baufortschritt eines 

Neubaus kann es durchaus sein, dass 

Sie 1-2 Jahre Wartezeit bis zur Schlüs-

selübergabe einplanen müssen. Bei 

Bestandsimmobilien ist das wesent-

lich kürzer. Wohnungen oder Häuser 

sind meist direkt verfügbar oder 

zumindest zeitnah. 

 

Kosten 

Fußbodenheizung, Aufzug, Barriere-

freiheit, energieeffiziente Bauweise: 

Die Vorzüge des Neubaus kosten 

ihren Preis. Das Preisniveau bei Be-

standsimmobilien liegt meist deutlich 

darunter. Dafür können Kosten für 

(energetische) Sanierungen auf Sie 

zukommen und es gibt häufig Abstri-

che beim Thema Komfort.  

 

Mieteinnahmen 

Wer eine neugebaute Immobilie erst-

malig vermietet, ist wesentlich freier 

in der Bestimmung der Miethöhe. 

Hier gilt im Gegensatz zu Bestands-

immobilien nicht die Ortsüblichkeit 

bzw. die Vorgaben durch den Mieten-

spiegel. Bei einer erneuten Vermie-

tung haben Sie sich aber ebenfalls am 

Mietenspiegel zu orientieren. Doch 

auch da verhelfen Pluspunkte wie 

Aufzug im Mehrfamilienhaus, Fußbo-

denheizung und Baujahr zu höheren 

Mieteinnahmen im Vergleich zur 

Bestandsimmobilie.

Wir sind u.a. auf 

das Thema Sanie-

rungsimmobilien 

spezialisiert. Ger-

ne empfehlen wir 

Ihnen Handwer-

ker aus unserem 

Netzwerk.

Immobilienkauf

Gewährleistung 

Wer einen Neubau kauft, erhält in der 

Regel 4 oder 5 Jahre Gewährleistung 

durch den Bauträger. Bei Bestands-

immobilien gilt "gekauft wie gesehen" 

ohne Ansprüche, sollte sich im Nach-

hinein ein Mangel herausstellen (z.B. 

Schimmel hinter der alten Einbau-

küche). Der Verkäufer darf allerdings 

nicht wissentlich Mängel verbergen. 

Davor sind Sie auch bei einer Be-

standsimmobilie geschützt. 

 

Gestaltungsmöglichkeiten 

Wer eine Wohnung oder ein Haus 

von einem Bauträger oder Projekt-

entwickler kauft, hat zumindest in 

der frühen Bauphase eines Neubaus 

noch Möglichkeiten, Raumaufteilung 

und Ausstattung zu verändern. Je 

weiter der Bau voranschreitet umso 

schwieriger bzw. kostenintensiver 

werden aber nachträgliche Änderun-

gen. Lediglich bei der Ausstattung 

wie Bodenbeläge oder Türen dürften 

Sie noch bis zu einem sehr späten 

Zeitpunkt Ihre Auswahl treffen kön-

nen. Das hängt aber ganz vom Bau-

herrn ab. Bei Bestandsimmobilien 

sind Grundrissänderungen, sprich 

das Entfernen von Wänden, nur mit 

viel Aufwand und Kosten verbunden. 

Dennoch können Sie das Gesamtbild 

einer solchen Immobilie mit neuen 

Fußböden, Sanitärinstallationen 

etc. komplett nach Ihren Wünschen 

verändern. Im Idealfall haben Sie die 

passenden Handwerker bereits an der 

Hand. 

 

Sanierungsauf-
wand 

Ein großer Vorteil am 

Neubau: Sie haben vie-

le Jahre keine Kosten 

für Reparaturen oder 

Instandhaltungen. 

Dagegen können bei 

Bestandsimmobilien, 

abhängig vom Zustand 

der Wohnung bzw. des 

Hauses, zeitnah höhere 

Kosten auf Sie zukom-

men. Das kann von Im-

mobilie zu Immobilie 

aber ganz unterschied-

lich sein – je nachdem, wie gut sie 

vom bisherigen Eigentümer gepflegt 

und instandgehalten wurde.  

 

Energieeffizienz 

Durch aktuelle Bauvorschriften 

punktet Neubau im Vergleich zu 

Bestandsimmobilien in vielen Fällen 

mit einer besseren energetischen 

Bauweise. So sparen Sie unterm 

Strich auch langfristig Energiekos-

ten. Nichtsdestotrotz gibt es auch 

genügend Wohnungen oder Häuser, 
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Was passt besser zu mir - 
Neubau oder Bestand? 

Unsere 10 Fragen sollen Ihnen bei 

der Entscheidung helfen. Schnappen 

Sie sich einen Stift, gehen Sie die 

Fragen durch und machen Sie nach 

jeder Antwort rechts einen Strich 

bei Neubau bzw. Bestand. Am Ende 

werden Sie sehen, wohin Sie tendieren.

SELBSTCHECK

Mehr zum Thema 

Neuregelung der 

Maklerprovision 

gibt es auch in 

unserem Blog!

die nachträglich energetisch saniert 

worden sind. Auch hier kommt es 

also wieder auf den Einzelfall an. 

 

Besichtigungen 

Während bei Bestandsimmobilien 

eine Besichtigung problemlos mög-

lich ist, kann das beim Neubau zur 

Schwierigkeit werden. In einer frühen 

Bauphase ist der Kauf nämlich nur 

vom Plan weg möglich. Bei vielen 

Bauträgern und Projektentwicklern 

können Sie jedoch Musterwohnun-

gen oder -häuser besichtigen. Einige 

lassen Visualisierungen, sprich am 

Computer erstellte Innenraumbilder 

erstellen, um Kaufinteressenten einen 

besseren Eindruck vermitteln zu 

können. Wie Ihre Immobilie einmal 

in Wirklichkeit aussehen wird, sehen 

Sie letztlich aber erst am Ende.  

 

Provision 

Beim Kauf vom Bauträger zahlen 

Sie beim Neubau keine zusätzliche 

Vermittlungsprovision. Anders bei 

Bestandsimmobilien: Werden diese 

nicht privat vom Eigentümer ver-

kauft, sondern wird ein Makler be-

auftragt, fällt eine Provision in unter-

schiedlicher Höhe an. Wichtig: Seit 

der Neuregelung der Maklerprovision 

Ende 2020 teilen sich Verkäufer und 

Käufer die Maklergebühren i.d.R. 

50:50. Bislang ging das eher zu Lasten 

des Käufers.  

 

Kostensteigerung des 
Kaufpreises 

Der ausgeschriebene Preis für eine 

Immobilie muss nicht immer der 

Endpreis sein. Das gilt vor allem für 

Neubauten: Durch zusätzliche Kosten 

für Erschließung (Kleingedrucktes le-

sen!) und hochwertigere Ausstattung 

nach Ihren Wünschen kann der Preis 

weiter nach oben gehen. Behalten 

Sie daher den Kostenrahmen immer 

im Blick und Fragen Sie lieber ein-

mal mehr nach. Auch bei Bestands-

immobilien kann es zur Änderung 

des Kaufpreises kommen, z.B. wenn 

sich der Eigentümer für ein Bieter-

verfahren entschieden hat. Dann 

erhält derjenige den Zuschlag, der 

das Höchstgebot abgegeben hat. Von 

nachträglichen Bieterverfahren, weil 

es z.B. so viele Kaufinteressenten gab, 

sollten Sie die Finger lassen. Das ist 

unseriös und mehr als fragwürdig.   

 

Fördermöglichkeiten 

Sowohl Bund, Länder und manchmal 

auch Städte haben unterschiedliche 

Förderprogramme für Immobilien-

käufer. Am besten informieren Sie 

sich rechtzeitig, welche Förderungen 

Sie unter welchen Bedingungen er-

halten. Beim Neubau gibt es aufgrund 

des energieeffizienten Bauens häufig 

mehr Fördermöglichkeiten als beim 

Kauf von Bestandsimmobilien. 
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VISUALISIERUNG: BAYIKO

VISUALISIERUNG: BAYIKO

VISUALISIERUNG: BAYIKO

10 Minuten ins Zentrum 
Neubauprojekt zwischen den Fürther U-

Bahn-Stationen Stadtgrenze und Jakobinen-

straße. Wohnungen (teilweise) möbliert, u.a. 

mit Einbauküche. Bis zu 120 m² Wohnfläche. 

Mit Terrasse, Balkon/Loggia.

226 1-3 Zi.

Am historischen Lokschuppen  
90762 Fürth

Zuhause in Fürth-Stadeln 
Gute Verkehrsanbindung, Einkaufs-

möglichkeiten fußläufig und den grünen 

Regnitzgrund ganz nah – Wohnlage mit 

vielen Vorteilen. Hochwertige Wohnungen 

mit Balkon oder (Dach-)Terrasse.

66 1-4 Zi.

Schuckertstraße 
90765 Fürth

Innenstadtnah 
in Fürth

Grüne 
Wohnlage

   Cleveres 
Investment

Über 85.000 m² Wohnfläche – eine 

stattliche Zahl, die das Bayerische 

Immobilien Kontor (BAYIKO) in der 

Metropolregion entwickelt und rea-

lisiert (hat). Drei der aktuellen Neu-

bauprojekte befinden sich in guten 

Lagen von Nürnberg und Fürth. Für 

Kapitalanleger sind die Eigentums-

wohnungen besonders interessant: 

Denn sie werden (teilweise) möbliert 

und mit Vermietungsservice ver-

kauft. 

 

Gut ausgestattet 

Die Wohnungen erfüllen allesamt 

moderne Wohnstandards – nicht 

nur was die Energieeffizienz angeht, 

sondern auch die Ausstattung u.a. mit 

Fußbodenheizung, Parkettboden und 

hochwertigen Sanitärgegenständen. 

Ein weiteres Plus: Ein Aufzug führt 

von der Tiefgarage in alle Etagen, 

sodass auch fürs Alter alles möglichst 

komfortabel ist. Schließlich könnten 

Sie die Wohnung auch jetzt kaufen 

und vermieten und später selbst ein-

ziehen. 

 

Musterwohnung 
Für einen besseren Einblick können 

Interessenten eine Musterwohnung 

in Zirndorf besichtigen – oder ganz 

einfach unseren virtuellen Rundgang 

nutzen. Verschaffen Sie sich so einen 

ersten Eindruck von den Eigentums-

wohnungen.  
 
Vermietung und Verwal-
tung aus einer Hand 

Als Kapitalanleger müssen Sie sich 

um nichts kümmern. Sie können 

alles ganz bequem über den Miet-

pool-Service des BAYIKO abwickeln: 

Mietersuche, Betriebskostenabrech-

nung, Schlüsselübergabe und vieles 

mehr. Damit sparen Sie sich Zeit, 

Nerven und reduzieren gleichzeitig 

das Leerstandsrisiko.  

 

Ihr Interesse ist geweckt? 

Gerne schicken wir Ihnen ein aus-

führliches Exposé mit weiteren Infor-

mationen zu. Kontaktieren Sie uns!  

 

Zukunftsmusik
Für 2022/23 sind weitere spannende 

Neubauprojekte geplant – wir halten 

Sie mit unserem ImmoNürnberg-

Newsletter auf dem Laufenden. Am 

besten registrieren Sie sich gleich 

unter www.immonuernberg.de als 

Suchkunde und verpassen so keine 

neuen Immobilienangebote. 

Neubauprojekte

Wohnen im  
In-Viertel

Werfen Sie einen 

Blick in die Mus-

terwohnung – 

einfach QR-Code 

einscannen.

Neubau in Gostenhof 
Vom möblierten Microapartment bis zur 

geräumigen 3-Zimmer-Wohnung: Eigen-

tumswohnungen für Kapitalanleger und 

Eigennutzer. 10 Minuten ins Nürnberger 

Zentrum. KfW 40. 

47 1-3 Zi.

Kohlenhofstraße 60 
90443 Nürnberg

Freie Wohnungen  

online ansehen!
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Der Mieter kann z.B. bei 
Modernisierungsmaßnahmen und 
Mieterhöhungen außerordentlich 
kündigen. Bei Ablehnung auf 
Untervermietung kann das 
Sonderkündigungsrecht ebenfalls 
greifen. 

01 Gilt die Mietpreisbremse auch 
für meine Wohnung?

02 Wann gilt ein Sonder- 
kündigungsrecht?

Diese gilt bei Wiedervermietung von 

Bestandswohnungen in Gebieten mit 

angespanntem Wohnungsmarkt, nicht jedoch 

für Neubauten. Die Landesregierung definiert 

für 5 Jahre, welche Gebiete als angespannt 

gelten. Aktuell sind das die Ballungszentren 

zu denen auch Nürnberg gehört.

05 Wann habe ich das 
Recht auf Mietmind-
erung?

04 Schimmel in der 
Wohnung - was muss 
ich als Vermieter tun?

Immer dann, wenn ein Mangel 
vorliegt, der die Nutzungsmög- 
lichkeit der Wohnung spürbar 
beeinträchtigt (z.B. Ausfall der 
Heizung im Winter). Sie müs-
sen den Mangel dem Vermieter 
anzeigen und wird dieser dann 
nicht direkt behoben, können Sie 
die Miete mindern. Die Höhe der 
möglichen Minderung finden Sie 
in der sog. "Hamburger Tabelle". 

Sie sollten zuerst klären, ob der 
Schaden baubedingt (z.B. Wasser-
rohrbruch) oder durch das Heiz- 
und Lüftungsverhalten des Mieters 
verursacht wird. Grundsätz- 
lich sind Sie als Vermieter für 
die fachgerechte Beseitigung des 
Schimmels verantwortlich. Hat der 
Mieter nachweislich den Schimmel 
verursacht, können Sie sich aber 
die Kosten von ihm zurückholen. 

Bei Aufnahme von Ehepartnern, gemein-

samen Kindern und Eltern handelt es sich 

nicht um Untervermietung. Bei Aufnahme 

von Lebensgefährten muss der Vermieter 

gefragt werden, dieser darf den Einzug 

aber nicht ablehnen. Die Untervermietung 

an fremde Personen, z.B. während Sie 

mehrere Monate im Ausland sind, bedarf 

im Vorfeld der Zustimmung des Vermieters. 

Einen Anspruch darauf hat man als Mieter 

allerdings nicht.

03 Muss der Vermieter einer 
Untervermietung zustimmen?

06 Wer muss den Mieter bei der 
Stadt bzw. Gemeinde anmelden?

07 Die Miete kommt nicht 
pünktlich, was kann ich tun?

Ein Mieter muss sich selbst innerhalb von 14 

Tagen nach Einzug bei der zuständigen Be-

hörde (i.d.R. Einwohnermeldeamt) anmelden. 

Dazu benötigt er eine Wohnungsgeberbestä-

tigung vom Vermieter. Den Vordruck können 

Sie oftmals auf der Webseite der Stadt bzw. 

Gemeinde herunterladen.

Zuerst empfiehlt sich immer, das persönliche 

Gespräch mit dem Mieter zu suchen. Sollte 

der Mietrückstand weiter fortbestehen, ist 

eine schriftliche Abmahnung seitens des Ver-

mieters erforderlich. Zahlt der Mieter in zwei 

aufeinander folgenden Monaten nicht, hat 

der Vermieter das Recht, dem Mieter fristlos 

zu kündigen.

   Häufige 
Fragen
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Wir sind Baumpaten! 
Es grünt so grün in St. Johannis – 

und wir tragen unseren Teil dazu 

bei. Im Spätsommer 2021 haben wir 

die Baumpatenschaft für die Linde 

vor unserem Immobilienbüro über-

nommen. 

 

Neben regelmäßigem Gießen, gehö-

ren auch die Pflege und Bepflanzung 

der Baumscheibe zu unseren Aufga-

ben als Baumpate. Und daran haben 

wir uns mit Freude gemacht und die 

Linde mit Stauden, Kräutern und 

Gräsern umrahmt. 

 

Unterstützt wurden wir bei der Pflan-

zenauswahl von der Natur-Erlebnis-

Gärtnerei noris inklusion gGmbH. 

Von ihnen erhalten Baumpaten 

Pflegetipps für die unterschiedlichen 

Böden und Standorte sowie ein gro-

ßes Pflanzenangebot. Beratung und 

Auswahl sind hier wirklich großartig. 

 

Wir sind happy, dass wir etwas zum 

ohnehin schönen Stadtteilbild in St. 

Johannis beitragen können. Schauen 

Sie doch beim nächsten Spaziergang 

entlang der Großweidenmühlstraße 

(Richtung Hallerwiese) mal vorbei!

SOZIALES ENGAGEMENT

   Neuigkeiten 
von uns

ImmoNürnberg

Mitte 2021 stand für uns eine große Veränderung an – wir haben unser 

neues Büro in Nürnberg St. Johannis bezogen. Vorab haben wir alles nach 

unseren Wünschen und Vorstellungen renoviert. Und das Ergebnis gefällt 

uns ausgesprochen gut - mehr dazu auf Seite 56. Was sonst noch in den letz-

ten Monaten los war, lesen Sie jetzt!

Wir machen mit! 
Wir unterstützen die Präventionskam-

pagne des Bundes Deutscher Krimi-

nalbeamter: Der BDK veröffentlicht 

jährlich ein Kripo-Kindermalbuch, 

in dem auf Gefahren aufmerksam ge-

macht wird. Die Malbücher gibt es bei 

uns – solange der Vorrat reicht.

Ein großes Herz für Tiere 
Wir engagieren uns seit einiger Zeit 

privat, aber auch als ImmoNürnberg 

für den Tierschutz in Nürnberg. Für 

jede Bewertung, die bei uns eingeht, 

spenden wir 25 EUR an einen Tier-

schutzverein – zuletzt ging eine größe-

re Spende an das Tierheim Nürnberg.

Top 3 Makler in Nürnberg 
Wir wurden ausgezeichnet – nicht 

von irgendwem, sondern von unseren 

Kunden. Die vielen guten Bewertungen 

haben uns auf werkenntdenbesten.de 

zu einem der top bewerteten Immobi-

lienmakler in Nürnberg gemacht. Wir 

sagen Danke!
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Mehr zum Thema 

WoodUpp gibt es 

auch in unserem 

Blog!

ImmoNürnberg

   Büro-
Makeover
Wir brauchen mehr Platz – mit dieser Intention gingen wir auf Bürosuche 

und landeten einen absoluten Glücksgriff: Eine Bürofläche mitten in  

St. Johannis! Was für ImmoNürnberg in St. Johannis begann, 

sollte also nach einem Zwischenstopp im Stadtteil Rennweg dort 

weitergehen. Das Büro war viele Jahre vermietet und entsprechend leicht 

renovierungsbedürftig. Wir haben unsere Chance genutzt und nicht 

einfach nur den alten Teppichboden entfernt, sondern gleich die zwei 

Etagen des Büros nach unseren Vorstellungen umgestaltet. 

Jede Renovierung beginnt mit einem 

Plan – daher erstellten wir einen 

3D-Rundgang sowie einen vermaßten 

Grundriss vom Büro. Damit hatten 

wir alle Daten sowie alle Blickwinkel 

und Ansichten der beiden Etagen 

jederzeit zur Hand. Das ist für die 

Planung extrem hilfreich gewesen. 

 

Bevor wir uns aber an die Details 

wie Bodenbeläge, Farbauswahl, 

Möbel etc. machten, ging es um die 

Frage: Was ist uns wichtig im neuen 

Büro? Erstens sollte es möglichst 

funktional sein – mit Vertriebs- und 

Marketingbüro, Besprechungsraum 

und kleiner Küche. Zweitens war uns 

wichtig, dass sich 

unsere Kunden 

und solche, die es 

vielleicht einmal 

werden, hier wohl 

fühlen. Wir woll-

ten einen Spagat zwischen stylisch 

und behaglich schaffen. Drittens 

sollte das Büro unsere Philosophie 

und Haltung unterstreichen. Dafür 

ist moderne Technik ebenso wichtig, 

wie gemütliche Sitzbereiche, in denen 

man sich ganz entspannt mit anderen 

unterhalten kann. 

 

Diese Punkte galt es jetzt mit den 

vorhandenen (und neuen) Möbeln 

sowie den künftigen Räumlichkeiten 

in Einklang zu bringen. Was dabei 

immer hilft: Inspiration bei Pinte-

rest und Co. Wir haben erste Ideen 

skizziert, verworfen, neu gedacht und 

schließlich ein finales Bild vom Büro 

auf Papier und im Kopf gezeichnet.

 
 

Roter Faden 

Verbindendes Element in allen 

Räumen sollten die Akustikpaneele 

von WoodUpp werden. Die Panels 

erfüllen dabei zwei Funktionen: Zum 

einen sind sie schalldämmend und 

sorgen damit für eine bessere Raum-

akustik und zum anderen sind sie 

ein sehr ansprechendes Designele-

ment. Wir sind schon länger Fan des 

Produkts, sodass WoodUpp im neuen 

Büro in jedem Fall verbaut werden 

sollte.

Lieferengpässe umgehen 

Nachdem das Konzept für Möbel, 

WoodUpp und Technik stand, ging 

es an die Ein-

kaufslisten. Für 

die Bodenauswahl 

haben wir uns sehr 

schnell für den 

praktischen Vinylboden von Parador 

entschieden. Dieser hat sich bereits 

als robuste und leicht zu verlegende 

Bodenvariante bei einem anderen Re-

novierungsprojekt bewiesen. Neben 

dem Boden standen Tischplatten 

(Sondergrößen), Tischbeine, Hoch-

stühle, eine Kaffeebar und Küchen-

möbel auf unserer Einkaufsliste.  

 

Da in der damaligen Lage die Vor-

hersage von Lieferterminen schwierig 

war (vor allem Holz), mussten wir 

alles so schnell wie möglich bestel-

len. Das hatte zur Folge, dass einige 

Materialien wie z.B. der neue Boden 

mit insgesamt 700kg erst einmal zwi-

schengelagert werden musste.  

 

 

 

Akustikpaneele als 
verbindendes Element im 

gesamten Büro.
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BÜRO (VERTRIEB) - VORHER

NEUER FUSSBODEN

BÜRO (VERTRIEB) - NACHHER

Um Zeitverzögerungen zu vermeiden, 

war das aber unvermeidbar. So lagen 

zwischen Schlüsselübernahme vom 

neuen Büro und Schlüsselabgabe des 

alten Büros nur vier Wochen. Die 

Zeitschiene war also eng für Einkauf, 

Renovierung und Umzug.  

 

Renovierung mit Zeitdruck 

Für die Renovierungsarbeiten (alles 

in Eigenleistung) blieben uns letztlich 

drei Wochen – und die Zeit reizten 

wir bis zum letzten Tag aus. Vor allem 

das Entfernen des alten Teppichbo-

dens war eine extrem schweißtreiben-

de Arbeit. Zum Glück war der Tep-

pichboden nur im oberen Stockwerk 

verlegt – in der unteren Etage, in der 

Küche und den WCs befand sich Flie-

senboden, über den der Vinylboden 

einfach verlegt werden konnte.  

 

Die WoodUpps kamen standardmä-

ßig in 240x60 cm großen Paneelen 

bei uns an und mussten entspre-

chend zugeschnitten und angebracht 

werden. Wir entschieden uns passend 

zum Boden für klassische Eiche. Das 

harmoniert vor allem im Zusammen-

spiel mit den Möbeln und Accessoires 

in Schwarz, Weiß und Blau sehr gut. 

Die Paneele setzen Akzente in unse-

ren Arbeits- und Besprechungsberei-

chen, so zum Beispiel als Rückwand 

hinter der Couch oder als Sitzbank 

im Marketing-Büro.  

 

Unterm Strich sind wir mehr als zu-

frieden mit dem Endergebnis – auch 

das Feedback unserer Kunden ist 

durchweg positiv. Wir freuen uns auf 

viele weitere Jahre hier in St. Johan-

nis! 

GEMÜTLICHE SITZECKE

BÜRO (MARKETING) - VORHER

NEUE SITZECKE

BÜRO (MARKETING) - NACHHER
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   Wohnen in 
St. Johannis

Stadtteilportrait

St. Johannis gehört zu den beliebtesten Wohngegenden Nürnbergs! Dazu 

tragen die charmanten Altbauten mit ihren Innenhöfen und Vorgärten, die 

verträumten Hesperidengärten, die kleinen Cafés und angesagten Restau-

rants sicherlich ihren Teil bei – ebenso wie die kurzen Wege in die Nürnber-

ger Altstadt. Nachdem wir unser neues Büro in St. Johannis bezogen haben, 

werfen wir in dieser Magazin-Ausgabe einen näheren Blick auf den Stadtteil. 

90419 
Nürnberg

8.039 
Einwohner

ALTERSSTRUKTUR

VERTEILUNG EIN- UND ZWEIFAMILIEN-

HÄUSER UND MEHRFAMILIENHÄUSER
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20,4%

0-5 
5,4%

6-14 
5,3%

15-64 
68,9%

DURCHSCHNITTLICHE MIETPREISE 

(MARKTNAVIGATOR IMMOBILIENSCOUT24)

2019 2020 2021

10,10 €/m²

10,43 €/m²

10,69 €/m²

Familienfreundliche Wohnlage | Charmante Jugendstilhäuser | Zitronenbäume im Hesperidengarten | St. 
Johannisfriedhof | Cocktail im Gelben Haus | Kaffee im Flametti | Joggen am Pegnitzgrund | Entspannen auf der 

Hallerwiese | Aperol Spritz beim Schnepperschütz | Johannis-Kirchweih | Wochenmarkt am Palmplatz
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»Eine ehrliche 

Herzensempfehlung.«  
VERKÄUFERIN  

EIGENTUMSWOHNUNG  

IN FÜRTH

 
»Es wurde ein sehr 

beeindruckendes  
Exposé erstellt.«  

VERKÄUFER, 

ZWEIFAMILIENHAUS  

IN OBERASBACH

 
»Es macht Spaß, einem 

so kompetenten Makler 
über die Schulter zu 

schauen.«  
MIETERIN,  

2-ZIMMER-WOHNUNG 

IN NÜRNBERG

   Gesucht, 
gefunden

In den letzten Monaten fanden wieder einige Notartermine bzw. 

Schlüsselübergaben statt. Von der 2-Zimmer-Mietwohnung bis zum 

Zweifamilienhaus waren ganz unterschiedliche Immobilien dabei. Hier ein 

kleiner Einblick in unsere Verkäufe und Vermietungen. Unsere aktuellen 

Immobilienangebote finden Sie online unter www.immonuernberg.de.

Referenzen
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   Hähnchen-
Tajine
One-Pot-Gericht aus der nordafrikanischen Küche

Was in Deutschland der Römertopf ist, ist in Marokko die Tajine. Das 

Gefäß aus Lehm dient der Zubereitung des gleichnamigen Schmorgerichts. 

Durch die Form und Beschaffenheit der Tajine werden Fleisch, Fisch und 

Co. schonend im eigenen Saft gegart. In der Tajine werden aber nicht nur 

herzhafte Gerichte, sondern auch Süßspeisen oder die traditionellen Salz-

zitronen zubereitet. Serviert wird die Tajine direkt am Tisch – und das mit 

allerlei Beilagen wie Brot, Bulgur oder Couscous. Hier kommt eine mögliche 

Rezeptidee!

Zutaten
600g Hähnchenbrustfilets

2 Karotten

1 Paprika

1 Aubergine

1 Zitrone

2 Dosen Kichererbsen

4-6 Cocktailtomaten

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

400 ml passierte Tomaten

200 ml Geflügelfond

4 TL Harissa-Gewürzmischung

1-2 kleine Chilischoten

1 TL Kreuzkümmelsaat

2 Kardamomkapseln

3-4 Stängel Minze

Olivenöl, Salz, Pfeffer 

 

Zubereitung
Schritt 1: Gemüse vorbereiten: 

Karotten und Paprika halbieren und 

in Streifen schneiden. Aubergine 

in ca. 2 cm große Stücke würfeln. 

Zwiebeln achteln. Knoblauch und 

Chili in Scheiben schneiden. Tomaten 

halbieren. Kichererbsen in einem Sieb 

abgießen und abtropfen lassen. 

 

Schritt 2: Hähnchenbrust in mund-

gerechte Stücke zerteilen und mit 

Harissa-Gewürzmischung einreiben. 

 

Schritt 3: Öl in der Tajine (oder 

einem anderen Schmortopf) erhitzen 

und Hähnchen anbraten. Anschlie-

ßend herausnehmen. 

 

Schritt 4: Erneut Öl sowie Zwiebeln, 

Knoblauch, Chili und Aubergine in 

den Schmortopf geben. Kurz anbra-

ten. Kichererbsen, Hähnchen und 

Tomaten zugeben. Mit Kreuzkümmel 

und angedrückten Kardamomkap-

seln würzen. Passierte Tomaten und 

Geflügelfond zugeben. 

 

Schritt 5: Bei geschlossenem Deckel 

ca. 20-25 Min. schmoren lassen. In 

den letzten 10 Min. die Paprika- und 

Karottenstreifen oben auflegen. 

Schritt 6: Nach der Garzeit die Tajine 

mit Salz und Zitronensaft abschme-

cken und mit gehackter Minze gar-

nieren. Guten Appetit!

Die Tajine hat 

eine Runde Form 

mit einem spitz 

zulaufendem De-

ckel. Mittlerweile 

gibt es Tajines 

auch für den 

Herd. 

SCHWIERIGKEIT KOCHZEIT PERSONEN VORBEREITUNG

30Min. 3-4 15Min.

Vegetarische Al-

ternative: Einfach 

den Gemüseanteil 

erhöhen und z.B. 

um Süßkartoffeln 

ergänzen.
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NEUER MIETENSPIEGEL 

IN NÜRNBERG

MIT ODER OHNE 

MAKLER?

KAPITALANLAGE 

KAUFEN: 5-PUNKTE-

PLAN

Vorschau

   Bis
bald!
In der zweiten Jahreshälfte 2022 kommt der neue Mietenspiegel in Nürnberg 

heraus. Wie sich die Mieten verändern – und wie Vermieter überhaupt auf 

die richtige Miethöhe kommen, wird eines unserer großen Themen in der 

nächsten INPLACE-Ausgabe sein. Außerdem geht es um die Frage "Mit oder 

ohne Makler verkaufen?" Wir zeigen das Für und Wider auf. 

Bis zur nächsten Ausgabe!

Ihr ImmoNürnberg-Team
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   "Kennst du 
einen Guten?"

Ja, klar! Sei es für ein Hotel, einen 

Handwerker, Arzt oder auch einen 

Makler – nichts ist mehr wert als 

eine Empfehlung aus der Familie, 

von einem Freund, Bekannten oder 

Kollegen. Von jemandem, der bereits 

Erfahrungen gemacht hat und weiß, 

ob hinter einer schön gemachten 

Webseite und schicken Werbefotos 

auch etwas steckt. 

 

Wenn Sie uns als Makler erlebt ha-

ben, wissen Sie, dass wir mit unserer 

Dienstleistung überzeugen – und das 

spiegeln auch die zahlreichen Top-

Bewertungen anderer Kunden wider. 

Empfehlen Sie uns daher gerne guten 

Gewissens weiter, wenn jemand in 

Ihrem Umfeld eine Immobilie ver-

kaufen oder vermieten möchte. Ihren 

Tipp belohnen wir mit 15 % unserer 

Provision. Tippgeber kann dabei 

jeder sein, außer der Eigentümer 

(Vertragspartner) selbst. Mehr unter 

www.immonuernberg.de 

 

Schritt 1: Kontaktaufnahme 
Ist der Eigentümer einverstanden, 

schicken Sie uns eine E-Mail mit sei-

nen Kontaktdaten oder geben Sie ihm 

direkt unsere Telefonnummer bzw. 

E-Mail-Adresse. 

 

Schritt 2: Maklerauftrag 
Stimmt die Chemie und der Eigentü-

mer beauftragt uns mit dem Verkauf, 

beginnen wir mit der Vermarktung 

seiner Immobilie. 

 

Schritt 3: Verkauf 
Sobald ein Käufer gefunden ist und 

der Notartermin erfolgreich war, er-

halten Sie Ihre Tippgeber-Prämie.

Tippgeber werden

ANDREAS MESCHÜTZ, VERTRIEB |  

GESCHÄFTSFÜHRER IMMONÜRNBERG
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